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2 A m tsb lat t 

Aus dem Kreis der kirchlichen Mitarbeiter wurde� im Jahr 1993 heimgerufen: 

07.03.1993 

April 1993 

07.08.1993 

08.10.1993 

25.10.1993 

31.10.1993 

14.12.1993 

Pfr. Manfred Freiherr v. Saß 
zuletzt Richtenberg 

Ilona Reich 
zuletzt Konsistorium 

Sup. i.R. und KR i.R: 
Walter Llesenhoff 
zulet:zt Züssow 

Pfr. i.R: Siegfried Bosem 
zuletzt Gültz 

Kurt Hoffmann 
zuletzt Rentamt Greifswald 

Charlotte richert 
zuletzt Rentamt Penkun 

Pfr. i.R. Gerhard Patzer 
zuletzt Sassen 

n Jcsw Christus hat dem Tode die Macht genommen 
und das Leben und ein unvergängliches Wesen 

ans Licht gebracht" 
2. Tim. 1,10
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64Jahre 

42 Jahre 

84 Jahre 

64 Jahre 

79 Jahre 

90Jahre 

57 Jahre 

§5A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen
und Verfügungen

Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom L 1.1994 in Kraft. 

Nr. 1) Urkunde 

über die Vereinigung der Kircbcngemcinden Koblcntz. und Uhlenkrug zu Greifswald, den 9.11.1993 
einer Kirchengemeinde Koblentz., 'Kin:henkreis Pasewalk 

Auf Grund des i\rrikds 7 Abs. 2 der Kirchenordnung wird nach Anhörung 
der Beteiligten bestimmt: 

§1

Die Kirchengemeinden Koblentz und Uhlenkrug werden zu einer 

E Koblentz Pfst.-3/93 

Kirchengemeinde Koblentt �reinige. 
· 

Nr. 2) Unterhalugdder für Vikare 

§2 Konsistorium 
A 21301-14/93 

Pommersche Evangclisch<e 
Kirche 

Das Konsistorium 

Harder 
Konsistorialpriisidcnt 

Greifswald, den 15.11.1993 
Mit der Vereinigung zur Kirchengemeinde ·Koblentz ist für die vereinigte 
Kirchengemeinde ein Gcmcinddcirchenrat zu bilden. Der Bcschlufi des Rates der EKU vom 7.9.1993 wird in Ziffer 3 wie 

folgt crgäru:t: 
§3

Die Aufgaben des Gemeindekirchenrates Koblcntz nehmen die Mitglieder 
der b isherigen einzelnen Gemeindekirchenräte bls :tur Bildung des 
Gemcinddcin:henratcs Koblent1; gemeinsam wahr. 

Ab 1.9.1993 betragt das monatliche Unterhaltsgeld für die Kandidaten/ 
inncm 

vor Vollendung des 26. Lj. (ledig) 
nach Vollendung des 26. Lj. (ledig) 

l.470,-DM

1646,-DM

Der Zuschlag für Verheiratete beträgt jeweils 390,- DM. 
Die ru:u gebildete Kircbengcrneindc Koblena. ist Rcchtsnacbfolgerin der 
vereinigten Kircbcngcme.indcn. Eine Vermögcnsauseinandcrscnung findet Harder 
nicht statt. Konsistorialpriisident 
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Nr. 3) Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission der 
Evangelischen Kirche der Union 

Konsistorium 
B 21 701-35/93 Greifswald, den 09.11.1993 

Nachstehend veröffentlichen wir die Beschlüsse 21/93, 22/1-93, 22/2-93 
und 23/93 der Arbeitsrechtlichen Kommission der EKU. 
Wir weisen darauf hin, daß der Beschluß 21/93 mit Wirkung vom l. 
Oktober 1993, die Beschlüsse 22/1-93 und 22/93 mit Wirkung vom l. 
September 1993· in Kraft getreten sind. 

Harder 
Konsistorialpräsiden t 

Beschluß 21/93 
vom 2 .  September 1993 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen Kirche der Union 
beschließt gemäß § 2 Absatz 2 der Ordnung über das Verfahren zur 
Regelung der Arbeitsverhältnisse der kirchlichen Mitarbeiter 
(Arbeitsrechtsregelungsordnung) vom 3. Dezember 1991: 

Sechste Änderung der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung 

§ 1 

Die Bezeichnung „BAT" wird durch die Bezeichnung „BAT/BAT-0" 
ersetzt. 

§2 

In§ 19 Absatz 2 Satz l werden die Worte .der vorstehenden Sätze" durch 
die .des Absatzes l" ersetzt. 

§3 

§ 20 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 Unterabsatz l wird wie folgt geändert: In Buchstabe a} werden 
die Worte .im Bereich der Bundesrepublik" gestrichen. 
b) Absatz 4 wird unter Beibehaltung der Absatzbezeichnung gestrichen. 

§4 

§ 35 Absatz l Buchstabe a wird wie folgt ergänzt: 

Hinter den Vergütungsgruppen X bis Vc wird „H l bis H Sa" sowie hinter 
Va und Yb wird „H 9 "  eingefügt. 

§5

(1 ) § 37 Absatz3wird wiefolgt geändert: In Unterabsatz2 werden die Worte 
,,Altersruhegeld nach § 2 5 Absatz l bis 3AVG, § 1248Absatz l bis 3 RVO, 
§ 48Absatz l Nr. l oder Absatz2 oder3 RKG" durch dieWorte„eine Rente 
wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung" ersetzt. 

(2 ) § 37 Absatz 5 Buchstabe b wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 3 wird gestrichen, 
bb) Satz 3 (neu) erhält die folgende Fassung „überzahlte Krankenbezüge 
und sonstige überzahlte Bezüge gelten als Vorschüsse auf die zustehenden 
Bezüge im Sinne des Satze l." 

§6

In § 41 Absatz l werden die Buchstaben b und c durch den folgenden 
Buchstaben b ersetzt: 
.b) die Abkömmlinge des Mitarbeiters" ersetzt. 

Amtsblatt 3 

§7 

Im§ 51 Absatz l Unterabsatz l Satz 3 werden die Worte„ Berufsunfähigkeit 
oder Erwerbsunfähigkeit" durch die Worte „verminderte Erwerbsfähigkeit" 
erscrzt. 

§8

. § 59 wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift werden die .Worte „infolge Berufsunfähigkeit und 
Erwerbsunfahigkeit" durch die Worte „wegen verminderter Erwerbsfähigkeit" 
ersetzt. 

b) Absatz l wird wie folgt geändert: 
aa) In U nterabsarz 1 werden 
- in Satz4die Worte.Rente aufZeit (§ 53AVG, § 12 7 6  RVO, § 72 RKG)" 
durch die Worte „befristete Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit", 
- in Satz 5 das Wort „Zeitrente" durch die Worte „befristete Rente" 
ersetzt. 
bb) In Unterabsatz2 Satz l werden die Worte „Ruhegeld nach§ 2 5 Absatz 
l AVG, § 1248 Absatz l RVO oder § 48 Absatz l Nr. RKG" durch die 

Worte ,,Altersrente nach § 36 oder§ 37 SGB VI" ersetzt. 

c) In der Protokollnotiz zu Absatz l und 2 werden die Worte" Versicherungs
oder Versorgungseinrichtung im Sinne des§ 6Absatz l Nr. l SGB VI eine 
Rente aufZeit" durch die Worte „berufsständischen Versorgungseinrichtung 
im Sinne des§ 6 Absatz l Nr. 1 SGB VI eine befristete Rente" ersetzt. 

d) Es wird die folgende Übergangsvorschrift angefügt: 
„ Übergangsvorschrift: Einer Rente wegen Berufsunfähigkeit oder 
Erwerbsunfähigkeit steht eine Rente wegen Invalidität (Artikel 2 §§ 7, 45 
RÜG) gleich. 

§9 

§ 63 Absatz 3 Unterabsatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
a) In Buchstabe d) wird nach dem Wort „ Ausbildungsverhältnis" ein 
Komma eingefügt. 

b} Der folgende Buchstabe e wird eingefügt: 
e) im räumlichen Geltungsbereich des BAT - 0 vor dem l. Januar 1991 , 
ausgenommen die Zeiten , die bei einem kirchlichen Arbeitgeber zurückge
legt sind." 

§ 10 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am l .  Oktober 1993 in Kraft. 

Berlin, den 2. September 1993 

Beschluß 22/1-93 

vom 2. September 1993 

Arbeitsrechtliche Kommission der 
Evangelischen Kirche der Union 

gez. Müggenburg 
(Vorsitzender} 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen Kirche der Union 
bechließt gemäß§ 2 Absatz 2 der Ordnung über das Verfahren zur Regelung 
der Arbeitsverhältnisse der kirchlichen Mitarbeiter 
(Arbeitsrechtsregelungsordnung} vom 3. Dezember 1991: 
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Vergütu.o.gsregelung Nr. 5 zur KAVO 

§1 
Geltu.o.gsbercich 

Amtsblatt 

Diese Vergütungsregelung gilt für die Mitarbeiter, die unter die Kirchliche 
Atbeitsvertragsordnung (KA VO) fallen. 

$2 

Grundvergütungen, Gesamtvergütungen 
lür die Mitarbeiter, die unter den Vergütungsgruppenplan A 

(Anlage 1 zur KAVO) fallen 

(1) Die Grundvergütungen für die Mitarbeiter der Vergütungsgruppen Ibis 
X(§ 26 Absatz 1 Buchstabe a KA VO) sind in der Anlage 1 festgelegt. 
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(2) § 4 Absatz 2 ist entsprechend anzuzwenden. Dabei stehen gleich

die Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppe 

H 1, 1 a und 2 
H2a,3und 3a 
H4 

den Mitarbeitern der 
Vergütungsgruppe 

XundIXb 
IXa 
VIII 

§6 
Stundenvergütung 

Die Stundenvergütung(§ 35 Absatz 3 Unterabsatz l KA.VO) beträgt: 

(2) Die Grundvergütungen für die Mitarbeiter der Vergütungsgruppen IV b in Vergütungsgruppe DM in Vergütungsgruppe DM 
bis X und I b bis II b,die das 18.,aher noch nicht das 21. bzw. 23. Lebensjahr ----------------------

vollendet haben (§ 28 Absatz 1 KA VO), ergeben sich aus der Anlage2 •. 

(3) Die Gesamtvergütungen für die Mitarbeiter der Vergütungsgruppen VI 
a/b bis X, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (§ 30 KA VO ), 
ergeben sich aus der Anlage 3. 

§3 
Grundvergütungen 

lür die Mitarbeiter, die unter den Vergütungsgruppenplan B 
(Anlage 2 zur KAVO) fallen 

( l) Die Grundvergütungen der Mitarbeiter der Vergütungsgruppen H
l bis H 9 (§ 26 Absatz 1 Buchstabe a KA VO) sind in der Anlage 4
festgelegt.

(2) Die Grundvcrgütungen4er Mitarbeiter der Vergütungsgruppen H
1 bis H 9, die das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, regeln sich

nach § 28 aAbsatz 1 KAVO. 

§4 
Ortszuschlag 

lür die Mitarbeiter, die unter den Vergütungsgruppenplan A 
(Anlage 1 zur KAVO) fallen 

( l) Die Beträge des Orrs:i.uschlages (§ 26Absatz 1 Buchstabe b KA VO)
sind in der Anlage 5 festgelegt. 

'(2) DerOrts:i.uschlagerhöhrsichfür das erste Kind um je 8,00 DM, für 
das zweite und jedes weitere zu berücksichtigende Kind für Angestellte 
mit Vergütung nach 

- den Vergütungsgruppen X und IX b um je 40,00 DM

- der Vergütungsgruppe IX a 

- der Vergütungsgruppe VIII

um je 32,00 DM 

um je 24,00 DM 

Dies gilt nicht für Kinder, für die das Kindergeld aufgrund 
zwischenstaatlicher Abkommen a bweichend von § l 0 
Bundeskindergcldgeset:i. bemessen wird; für die Anwendung des 
Unterabsatzes l sind diese Kinder bei der Feststellung der Zahl der :i.u 
berücksichtigenden Kinder nicht mitzuzählen. 

§5 
SozialzU$chlag 

lür die Mitarbeiter, die unter den Vergütungsgruppenplan B 
(Anlage 2 zur KAVO) fallen 

(l) Die Beträge des Sozialz.uschlages (§ 26Absatz 1 Buchstabe b KA VO) 
sind in der Anlage 6) festgelegt.

X 
IXb 

IXa 
VIII 
VII 
VI a/b 
Vc 
Va/b 
IVb 
IVa 
III 

II b 
Ila 
l b 
Ia
I 

11,88 HI 
12,52 H 1 a 
12,75 H2 
13,24 H2a 
14,10 H3 
15,02 H3a 
16,18 H4 
17,72 H4a 
19,18 H5 
20,83 H 5 a 
22,64 H6 
23,80 H6a 
25,07 H7 
27,38 H7a 
29,76 H8 

32.47 H9 

§7 
Inkrafttreten 

Diese Vergütungsordnung tritt am l. September 1993 in Kraft. 

12,25 
12,53 
12,80 
13,09 
13,3 8  
13,68 
13,98 
14,30 
14,61 
14,94 
15,26 
15,61 
15,95 
16,31 
16,67 
17.42 

Berlin, den 2. September 1993 Arbeitsrechtliche Kommission der 
Evangelischen Kirche der Union 

gcz. Müggcnburg 
(Vorsitzender) 



Anlage 1 

Tabelle der Grundvergütungen 
""' 

für die Mitarbeiter der Vergütungsgruppen I bis X nach Vollendung des 21. bzw. 23. Lebensjahres, 
die unter den Vergütungsgruppenplan A (Anlage 1 zur KA VO} fallen, 

(§ 27 Abschn. A KAVO)

güttig ab 1. September 1993 

Grundvergütung der Lebensaltersstufen nach vollendetem 
Verg. 

Gr. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39. 41. 43. 45. 47. 49. 

Lebensjahr

(monatlich in DM) 

3870,55 4080,36 4290,23 4500,08 4709,94 4919,81 5129,62 5339,49 5549,33 5759,19 5969,05 6178,90 6388,72 
la 3567,61 3730,70 3893,74 4056,80 4219,86 4382,95 4546,06 4709,07 4872, 15 5035,22 5198,32 5361,36 5517,71 

lb 3171,65 3328,42 3485,18 3641,94 3798, 70 3955,48 4112,23 4269,00 4425,78 4582,53 4739,29 4896,06 5052,46 

II a 2811,33 2955,31 3099,35 3243,30 3387,30 3531,31 3675,28 3819,29 3963,27 4107,30 4251,29 4395,21 ► 

II b 2621,30 2752,54 2883,78 3015,06 3146,33 3277,59 3408,86 3540,12 3671,38 3802,66 3933,90 3991,26 
3 

III 2498,54 2621,30 2744,02 2866,77 2989,53 3112,27 3235,03 3357,77 3480,51 3603,27 3726,05 3848,79 3965,55 s 
IVa 2264,89 2377,22 2489,54 2601,83 2714, 15 2826,47 2938,78 3051,10 3163,44 3275,55 3388,08 3500,41 3611,17 
IVb 2070,89 2160,00 2249,07 2338,18 2427,24 2516,35 2605,45 2694,56 2783,65 2872,73 2961,85 3050,93 3062,78 
Va 1831,14 1901,72 1972,28 2048,54 2126,85 2205,19 2283,54 2361,86 2440,22 2518,54 2596,90 2675,22 2747,99 
Vb 1831,14 1901,72 1972,28 2048,54 2126,85 2205,19 2283,54 2361,86 2440,22 2518,54 2596,90 2675,22 2680,65 
Vc 1730,94 1794,55 1858,24 1925,04 1991,86 2061,48 2135,58 2209,77 2283,87 2358,01 2431, 18 
Via 1639,16 1688,34 1737,46 1786,65 1835,78 1886,39 1938,02 1989,63 2042,16 2099,46 2156,73 2214,04 2271,30 2328,62 2377,75 
Vlb 1639, 16 1688,34 1737,46 1786,65 1835,78 1886,39 1938,02 1989,63 2042,16 2099,46 2156.73 2201,56 
VII 1518,57 1558,48 1598,42 1638,34 1678,27 1718,19 1758,10 1798,06 1837,96 1878,98 1920,92 1951, 18 
VIII . 1404,82 1441,30 1477,85 1514,34 1550,87 1587,:38 1623,92 1660,42 1696,94 1724,08 
IXa 1358,85 1395,18 1431.47 1467,78 1504,07 1540,37 1576,66 1612,97 1649, 16 
IXb 1307,92 1341,06 1374,18 1407,30 1440,42 1473,57 1506,70 1539,81 1567,82 
X 1214,49 1247,62 1280,76 1313,88 1347,02 1380,14 1413,26 1446,42 1479,51 



"" 
C\ 
C\ 
..... 

-

..... 

Verg.Gruppe 

lb 
II a 
II b 

IV b 
Va/Vb 
Vc 
Vla/Vlb 
VII 
VIII 
IXa 
IXb 
X 

Tabelle der Grundvergütungen 
für die Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 

1 b bis II b bzw. IV b bis X unter 21 bzw. 23 Jahren, 
di e unter den Vergütungsgr uppenplan A (Anlage 1 zur KAVO) fallen 

(§ 28 KAVO)

18. 

1609,77 
1524,42 
1412,27 
1306,48 
1263,73 
1216,37 
1129,48 

gültig ab 1. September 1993 
Grundvergütung vor Vollendung d es 23. Lebensjahres 

(monatlich in DM) 

3013,07 
2670,76 
2490,24 

Grundvergütung nach Vollendung des 
19. 

Lebensjahres 
(monatlich in DM) 

1661,70 
1573,59 
1457,83 
1348,63 
1304,50 
1255,60 
1165,91 

Anlage2 

20. 

2070,89 
1831, 14 
1730,94 
1639, 16 
1518,57 
1404,82 
1358,85 
1307,92 
1214,49 



Alter 

Vor Vollendung des 
16. Lebensjahres

Nach Vollendung des 
16. Lebensjahres

Nach Vollendung des 
17. Lebensjahres

Tabelle der Gesamtvergütungen 

für die Mitarbeiter der Vergütungsgruppen VI a/b bis X 
unter 18 Jahren, 

die unter den Vergütungsgruppenplan A (Anlage 1 zur KAVO) fallen 
(§ 30 KAVO)

gültig ab 1. September 1993 

Gesamtvergütungen· in den Vergütungsgruppen 

Vla/b VII VIII IXa 

(monatlich in DM) 

1236,03 1169,70 1107, 14 

1460,76 1382,37 1308,44 1278,56 

1685,49 1595,05 1509,74 1475,26 

IXb X 

1053,84 1002,46 

1245,45 1184,72 � 

1437,06 1366,99 
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Tabelle der Grundvergütungen 

für die Mitarbeiter der Vergptungsgruppen H 1 bis H 9 
nach Vollendung des 20. Lebensjahres, 

die unter den Vergütungsgruppenplan B (Anlage 2 zur KAVO) fallen 
( zu § 27 Abschti. B KA VO) 

gültig ab 1. September 1993 

Vergütungen in Stufe 

Vergütungsgruppe 1 2 3 4 5 6 .7 8 

(monatlich in DM) 

H9 2916,30 2962,96 3010,35 3058,51 3107,46 . 3157,18 3207,68 3259,01 

H8a 2853,51 2899,16· 2945,54 2992;66 3040,56 3089,20 3138,62 3188,85 
w 

H8 2790,71 2835,36 2880,72 2926,81 2973,65 3021,22 3069,56 3118,68 

H7a 2730,63 2774,32 2818,70 2863,79 2909,62 2956,17 3003,46 3051,53 

H7 2670,54 2713,26 2756,66 2800,78 2845,59 2891,12 2937,38 2984,38 
H 6a 2613,03 2654,85 2697,32 2740,47 2784,33 2828,87 2874,13 2920,13 

H6 2555,54 2596,42 2637,96 2680,17 2723,05 2766,62 2810,89 2855,87 

H Sa 2500,51 2540,52 2581,17 2622,47 2664,42 2707,06 2750,36 2794,38 

HS 2445,48 2484,61 2524,37 2564,76 2605,79 2647,49 2689,85 2732,88 

H 4a 2392,84 2431, 12 2470,02 2509,54 2549,69 2590,48 2631,92 2674,05 

H4 2340, 18 2377,62 2415,66 2454,31 2493,58 2533,48 2574,01 2615,19 

H 3a 2289,80 2326,42 2363,66 2401,46 2439,89 2478,93 2518,60 2558,89 
H3 2239,41 2275,24 2311,64 2348,62 2386,21 2424,38 2463,18 2502,58 
H 2a 2191,20 2226,24 2261,88 2298,05 2334,82 2372,18 2410,14 2448,70 
H2 2142,98 2177,25 2212,10 2247,49 2283,45 2319,98 2357,10 2394,82 

H1a 2096,83 2130,38 2164,47 2199,10 2234,29 2270,03 2306,35 2343,26 
H1 2050,69 2083,50 2116,84 2150,70 2185,10 2220,08 2255,60 2291,70 

00 
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Ortszuschlagstabelle 

für die Mitarbeiter, die unter den Vergütungsgruppenplan A (Anlage 1 zur KAVO) fallen 

(zu§ 29 KAVO) 

Tarifklasse 

lb 
1 C 

II 

zu der Tarif-
klasse gehörende 
Vergütungsgruppen 

1 bis II b 
III bis V a/b 
V c bis X 

gültig ab 1. September 1993 

Stufe 1 Stufe2 

monatlich in DM 

726,46 
645,63 
608,16 

863,84 
783,01 
739,02 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 116,41 DM. 
Gemäß § 4 Abs. 2 der Vergütungsregelung Nr. 4 erhöht sich der Ortszuschlag für Angestellte. 

mit Vergütung 
nach denVer
gütungsgruppen 

X und IX b 
IXa 
VIII 

f0r das erste zu 
berücksichtigende 
Kind auf 

8,00 DM 

8,00DM 

8,00DM 

für jedes weitere i:u 
berücksichtigende 
Kind auf 

40,00DM, 

32,00 DM, 

24,00 DM. 

Dies gilt nicht für Kinder, für die das Kindergeld aufgrund zwischenstaatlicher Abkommen abweichend von 
§ 10 BKGG.bemessen wird; für die Anwendung des§ 4 Abs. 2 Unterabs. 1 der Vergütungsregelung Nr. 4
sind diese Kinder bei der Feststellung der Zahl der zu berücksichtigenden Kinder nicht mitzuzählen.

Stufe3 

1 Kind 

980,25 
899,42 

855,43 

> 
i3 
a 
r:r 



bei 1 Kind 

116,41 

Sozialzuschlag 

tar die Mitarbeiter, die unter den Vergatungsgruppenplan B (Anlage 2 zur KAVO) fallen 
(§29 a KAVO} 

gültig ab 1. September 1993 

bei 2 Kindern bei 3 Kindern bei 4 Kindern bei 5 Kindern 

232,82 349,23 

(mo n a.tli c h  in DM) 

465,64 582,05 

Bei mehr als sechs Kindern erhöht sich der Sozialzuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 116,41 DM. 

Anlage 6 

bei 6 Kindern 

698,46 

Der Sozialzuschlag erhöht sich für das erste Kind um je 8,00 DM, für das zweite und jedes weitere zu berücksichtigende Kind für Mitarbeiter 
mit Vergütungen nach 

- den Verg. Gruppen 1 und 2 um je 

- den Verg. Gruppem 2 a, 3 und 3 a um je

- der Verg. Gruppe 4 um je 

40,00 DM 

32,00 DM 

24,00OM 

Dies gilt nicht für Kinder, für die das Kindergeld aufgrund zwischenstaatlicher Abkommen abweichend von 
§ 10 BKGG bemessen wird; für die Anwendung des § 5 Abs. 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 der
Vergütungsregelung Nr. 4 sind diese Kinder bei der Feststellung der Zahl der zu berOcksichtigenden Kinder nicht

1 

mitzuzählen.
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Beschluß 22/ 2-93 

vom 2. September 1993 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen Kirche der Union 
beschließt gemäß § 2 Absatz 2 der Ordnung über das Verfahren zur 
Regelung d er Arbeitsverhältnisse der kirchlichen Mitarbeiter 
(Arbeitsrechtm:gelungsordnung EKU) vom 3. Dezember 1992: 

Ordnung über Zulagen an kirchliche Mitarbeiter 
(Zulagen-Ordnung-ZulO} 

§1

Diese Ordnung'gilt fUr die Mitarbeiter, deren Vergürung sich nach der 
Kirchlichen Arbeirsvertragsord.riung § 27 Abschnitt A KAVO richtet. 

§2

(1) Die kirchlichen Mitarbeiter erhalten eine allgemeine Zulage.

Sie betrllgt 
in den Vergütungsgruppen 
X IXa 116,92OM 

in den Vergütungsgruppen 
VIII Y.c ) 138,lODM 

in den Vergütungsgruppen 
V b  II a 147,30DM 

in den Vergütungsgruppen 
Ib I 55,23 DM 

(2} Bei allgemeinen kirchlichen Vergütungserhöhungen erhöht sich die 
allgemeine Zulage. 

§3

(1) Technische Mitarbeiter der Vergütungsgruppe V a bis II a KAVO mir
technischer Ausbildung und Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fä
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende T"atigkeiten ausüben,
. erhalten neben der allgemeinen Zulage nach§ 2 eine Technikcrzulage von
36,00 DM monatlich.

(2) Mitarbeiter der Vergütungsgruppen V b bis II a KAVO erhalten neben 
der allgemeinen Zulage nach§ 2 für die Zeit ihrer überwiegenden Beschäf
tigung im Bereich der Ablaufplanung und Programmierung von
Arbeluverfahren unter Einsatz von elektronischen
Datenverarbeitungsanlagen und Systemprogrammen eine
Programmierzulage von 36,00 Deutsche Mark monatlich. Satt. 1 gilt nicht
für Mitarbeiter mltabgeschlossencrwissc:nschaftlicher Hochschulausbildung 
und Mitarbeiter. die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah,
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. Die Programmierwlage steht 
dem Mitarbeiter neben der Technikerzulage nach Absatz l nicht rn.

§4

(1) Die Zulagen nach§ 2 und§ 3 werden nur für Zeiträume gezahlt, für die 
Bezüge (Vergürung, Urlaubsvergütung, Krankenbezüge) 1.usrehen. § 33 
KAVO gilt entsprechend. 

(2) Die allgemeine Zulage nach§ 2 ist bei der Bemessung des Sterbegeldes 
und des Obergangsgeldes (§§ 41 und 63 KAVO) zu berücksichtigen.

Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom L September 1993 in Kraft. 
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Berlin, den 2. September 1993 

Beschluß 23/93 

vom 02. September 1993 
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Arbeitsrechtliche Kommission der 
Evangelischen Kirche der Union 

gez. Milggenburg 
{Vorsitzender) 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen Kirche der Union 
beschließt gemäß § 2 Absatz. 2 der Ordnang Uber das Verfahren zur 
Regelung der Arbeitsverhä.ltnisse der kirchlichen Mitarbeiter 
(Arbeitsrcchtsregdunpordnung) vom 03. Dezember 1991: 

Sonderzuwendungen 

l. Die im Geltungsbereich der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung in 
einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis besc:hiftigtcn Mitarbeiter erhal
ten jä.hrlich eine S onderzuwendung, deren Höhe die Arbeitsrechtliche
Kommission bestimmt Im übrigen sind die Vorschriften des T arifveruages 
über eine Zuwendung für Angestellte (1V Zuwendung Ang- 0) vom 10.
Dezember 1990 in der Fassung vom 04. November 1992 sinngemäß
anzuwenden,sowcitsichdiese nicht auf die Höhe der Zuwendung beziehen. 

2. Für das Kalenderjahr 1?93 erhalten dieMitarbeitereineSonderzuwendung
in Höhe von 2.100,- DM.

3. Die Zuwendung ist spätestens bis zum 15. Dezember eines jeden Jahres 
zuzahlen.

Berlin, den 02. September 1993 Arbeitsrechtliche Kommission der 
Evangelischen Kirche der Union 

gcz. Milggenburg 
(V orsirzender) 

Nr. 4) Verordnung iiba- die Besoldung der J.>tiure.r und 
Kirchenbeamten in der EVIIDgelischen Kirche der Unlon 

Konsistorium 
B 21001 • 38/93 Greifswald, 10.12.1993 

Nachstehend wird die Verordnung über die Besoldung der PEarrcr in der 
Evangelischen: Kirche der Union (Pfarrbesoldungsordnung• PfBesO) 
vom 3 l.03.1993, ·die vom Rat der Evangelischen Kirche der Union fl1r 
unsere Landeskirche durch Beschluß vom 6. Oktober 1993 mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1993 in Kraft geserzt wurde, abgedtuckt. 

Die bisher gültige Pfarrbesoldungsordnung vom 13. Oktober 1964 (ABI. 
Grei&wald 1965 S. !) und deren Änderungen treten außer Kraft. 

Ferner wird die Verordnung über die Besoldung der Kirchenbeamten in 
der Evangelischen Kirche der Union 
{Kirchenbeamtenbcsoldungsordnung KBBesO) vom 3l. Män 1993, 
die durch Beschluß des Rares der Evangelischen Kirche der Union vom 
6. Oktober 1993 für unsere Landeskirche mir Wirkung vom l. Oktober
1993 in Kraft gesetzt wurde, abgedruckt. Mit Ink.rafuett.ung dieser
Verordnung treten die bisherigen Besoldungsvorschriften vom 13. 
Oktober 1964 außer Kraft.

Harder 
Konsiscorialpräsidenr 
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Vero.rd.a.u.og 
libei: die Besoldu.og der P&rrer in der Eftllgeliachen Kirche 

der Union 

(P!iurbesoldu.ogsordnu.og · PEBesO) 

vom31.Märzl993 

Aufgrund von Artikel 15Absarz3 �er Ordnung der Evangelischen Klrchcdcr 
Union wird folgende Verordnung erlassen: 

lnlaaltsübersicht: 

ABSCHNITT 1 

Allgemeine Vonduiften 

§ 1 
§2 

Gel tungsbercich 
Träger der Besoldung 

ABSCHNnT2 

BesoldWJg 

1. 

§3 
§4

§5

Allgemeine Vorschriften 

Bestandteile der Besoldung 
Besoldung wäluend einer Teilbeschäftigung und Freistellung 
aus familären Gründen 
Zahlung der Bezüge 

2. Grundgehalt

3. 

Höhe des Grundg�tes 
Ruhen des Anspruchs auf Aufsteigen in den Dienstaltersstufen 

Besoldungsdie�talter 

Besoldungsdienstalter im Rcgelfiill 
Fcscsi;rzung des Besoldungsdienstalters

4. Zulagen 

§ 10

5.

§ 11 
§ 12,
§ 13 

6. 

§ 14 
§ 15 
§ 16 

7. 

§ 17 

8. 

§ 18 
§ 19

Allgemeine Zulage und Stellenzulagen

Dienstwohnung

Z1.1rvedüg�ptel!ung und Unterhalrun'g der Diens�hnung 
Umfang undA�attu11g der Dienstwaltnung 
Yerfahrensvo.rschriften 

Orts-wschlag 

Ai)spruqi auf den Ortszuschlag
S tufcn des Ortszuschlages 
Anderung des Ortszuschlages 

Mutterschutz und Etzid,ungsurlaub

Besoldung während der Mutterschutzfrist und des
Erziehun115urlaubes

Urlaubsgeld und vermögenswirksame Leistungen

Urlaubsgeld
Verrnögen.swirk.same Leistungen
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ABSCHNIIT3 

Obcrp.ngs• uacl Sddußvorschriften 

§ 20

§ 21
§ 22
§23

Pfarrer im unmittelbaren Dienst der Evangelischen Kirche 
der Union 
Neufestsetzung des Besoldungsdienstalters 
Ausführungs- und Durchführungsbestimmungen 
Inkrafttreten 

ABSCHNITT! 

Allgemeine Vonduiften 

§1 
Gdtu.ogsl,ereich 

(1) Diese Verordnung regelt die Besoldung der Männeru nd Frauen, die als
Inhaber einer Pfarrstelle Pfarrer der Evangelischen Kirche der Union, einer
Gliedkirche, einer ihrer Kirchengemeinden, Kirchengemeinde• oder
Synodalverbände oder eines Kirchenkreises sind.

(2) Inwieweit diese Verordnung auf Pfarrer anzuwenden ist, die keine 
Pfarrstelle innehaben oder die Inhaber einer Pfarrstelle einer nicht in Absatz
l genannten Körperschaft, Anstalt oder Stiftung sind, bestimmt sich nach
ihrem Dienstverhältnis.

§2

Trip der Beaoldu.og 

(1) Die Besoldung des Pfarrers wird von der Anstellungskörperschaft
(Kirchengemeinde, Kirchengemeinde-oder Synodalverband, Kirchenkreis,
Gliedkirche, Evangelische Kirche der Union) getragen, sofern gliedkirchlich
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Ist ein Pfurrer, der von einer der in Absatz 1 bezeichneten
,\nstellungskörperschaften allfLcbenneit angestellt war, aus Gründen, die 
er nach der lclrchlichen Ordn11ng nicht zu vertreten hat, vorühcr;gehend
außer Amt und hat er keine Besoldungsansprüche gegen seine bisherige oder
eine neue Anstellungskörperschaft, so werden seine BczÜ$C von der 
Gliedkirche getragen, zu der seine letzte Anstellungskörperschaft gehört.

ABSC°HNIIT2 

Besoldu.og 
I. Allgemein1; Vo.nchröten

§) 
_Besi.ndtelle der Baoldu.og 

(1) Zur Besoldung des Pfarrers gehörf:n folgende Dienstbezüge: 
1. Grundgehalt(§§ 6, 7), 

2. Zulagen (§ 10),
3. eine Dienstwohnung ein schließlich der k.inderbewgenen Bcsta.ndreile des
Ortszuschlages oder, wenn keine Dien.srwohnung vorhanden ist, der volle
Ortszuschlag ( § § 14-16),
4. Zuschlag in Höhe des Yersichertenanteils am Pflichtbeitrag zur gesetzli
chen Rentenversicherung (Rentenversicherungszuschlag). 

(2) Zur Besoldung gehören ferner folgende sonstige Bezüge:
l. jährliches Urlaubsgeld (§ 18),

2. vermögenswirksame Leistungen(§ 19).

§4
Besoldung während einer Teilbeschäftigwig und Freistellung aus

familiären Gründen 

(1) Ein Pfarrer, der seinen Dienst in einem Teilbeschäfügungsverhältnis

http:Besoldu.ng
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ausübt, erhält ein im gleichen Verhältnis verringertes Gr1:indgehalt und 
entsprechend geminderte übrige Besoldungsbestandteile, soweit nicht aus
drllcklich etwas anderes bestimmt wird. Ist der Pfarrer Inhaber einer 
Dienstwohnung, so witd seine Besoldung außerdem um einen Betrag 
gekllrz.t, der dem Anteil am Ortszuschlag der Stufe 2 entspricht, um den 
seine Vollbeschäftigung eingeschränkt ist, höchstensjedoch um den ent
sprechendenAnteilsbetrag des tatsächlichen Mietwertes der Dien:-�twohnung. 

(2) Fllr die Zeit, in der ein Pfarrer aus familiären Griinden vom Dienst
freigestellt ist, wird keine Besoldung gewährt. Nutzt der Pfarrer während der
Freistellung weiterhin die Dienstwohnung, so hat er dafür eine
Dienstwohnungsverglltung in Höhe ihres tatsächlichen Mietwertes zu
entrichten, höchstens jedoch in Höhe des Ortszuschlages der Stufe 2.

§5

Zahlung der Bezüge 

(1) Die Bezllge werden monatlich im voraus gezahlt. Werden Bezüge nach
dem Tag der Fälligkeit gezahlt, so besteht keinAnspruchaufVerzugszinscn.

(2) Besteht der Anspruch aufBesoldung nicht für einen vollen Kalendermonat, 
so wird nur der Teil .der Bezllge gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum 
entfä.llt.

(3) Die Rllckforderung zuviel gezahlter Bezüge richtet sich nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer 
ungerechtfertigten Bereicherung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der Zahlung steht 
es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich war, daß der Empranger ihn
hätte erkennen mllssen. Von der Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen 
ganz oder teilweise abgesehen werden. 

(4) Zu wenig gezahlte Bezüge sind nachzuzahlen.

2. Grundgehalt

§6
Höhe des Grundgehaltes 

(1) Die Höhe des Grundgehaltes ergibt sich aus der Besoldungstabelle. Die
Besoldungstabelle beschließt der Rat nach Anhörung des Ständigen
Finanzausschusses und der Gliedkirchen.

(2) Das Grundgehalt steigt vom Beginn des Besoldungsdienstalters an in
Dienstaltersstufen von zwei zu zwei Jahren bis zum Erreichen des
Endgrundgehaltes. Der Tag, von dem für das Aufsteigen in den
Dienstaltersstufen auszugehen i•st, bestimmt sich nach dem 
Besoldungsdienstalter. 

§7

Ruhen des Anspruches auf Aufsteigen in den Dienstaltersstufen 

Der Anspruch auf das Aufsteigen in den Dienstaltersstufen ruht, solange der 
Pfarrer vorläufig des Dienstes enthoben ist. Führt ein Disziplinarverfahren 
zur Entfernung aus dem Dienst oder endet das DienstVtthältnis durch 
Entlassung auf Antrag des Pfarrers oder infolge strafgcrichtlicher Verurtei
lung, so erlischt der Anspruch auch für die Zeit des Ruhens. 

3. Besoldungsdienstalter 

§8 
Besoldungsdierutalter im Regd.fall 

(1) Das Besoldungsdienstalter beginntvorbehaltlich derAbsätze 2 und 4 am 
Ersten des Monats, in dem der Pfarrer das 21. Lebensjahr vollendet.

(2) Der Beginn des Besoldung:sdienstalrers nach Absatz 1 wird um die Hälfte
der Zeiten nach Vollendung des 35. Lebensjahres, in denen kein Anspruch
auf Besoldung bestand, hinausgeschoben. Die Zeiten werden auf volle 
Monate abgerundet. 
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(3) Der Besoldung im Sinne von Absatz 2 stehen Bezüge aus einer
hauptberuflichen Tätigkeit im kirchlichen oder außerkirchlichen öffentli
chen Dienst sowie bei einem Arbeitgeber, der die im öffentlichen Dienst
geltenden Tarifverträge oder Tarifverträge wesentlich gleichen Inhalts
anwendet, gleich. Kirchlicher Dienst istauch der Dienst in missionarischen,
diakonischen oder sonstigen kirchlichen Werken und Einrichtungen ohne 
Rücksicht auf deren Rechtsform.

( 4) Absatz 2 gilt nicht für Zeiten
1. einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes Kind,
2. einer Freistellung ohne Dienstbezüge oder
3. eines Wartestandes ohne Wartegeld. 
wenn die zuständige Stelle schriftlich anerkannt hat, daß die Freistellung
oder der Wartestand dienstlichen Interessen oder kirchlichen Belangen 
dient. 

§9 
Festsetzung des Besoldungsdienstalters 

Das Besoldungsdienstalter ist bei Begründung des Dienstverhältnisses und 
bei Wiederaufnahme des Dienstes nach einer Freistellung durch die kirch
liche Aufsichtsbehörde festzusetzen. Dem Pfarrer ist die Berechnung und 
Festsetzung schriftlich mitzuteilen. 

4. Zulagen

§ 10
Allgemeine Zulage und Stellenzulagen 

(1) Der Pfarrererhält eine ruhegehaltsflihige allgemeine Zulage, deren Höhe
sich aus der Besoldungstabelle ergibt 

(2) Der Superintendent erhält für die Dauer des Superintendentenamtes 
von der Gliedkirche eine ruhegehaltsf':ihige Ephoralzulage, deren Höhe sich
aus der Besoldungstabelle ergibt. 

(3) Dem Inhaber einer Pfarrstelle von besoaderer gliedkirchlicher Bedeu
tung kann für die Dauer der Wahrnehmung dieser Stelle eine
ruhegehaltsflihige oder nicht ruhegehalts!ahige Zulage gewährt werden.
Das Nähere regelt das gliedkirchliche Recht. Das gleiche gilt für den Träger 
eines leitenden geistlichen Amres, sofern er Inhaber einer Pfarrstelle oder
ihm ein Predigrauftrag erteilt worden ist. Entsprechendes gilt für die
gesamtkirchlichen Pfarrstellen der Evangelischen Kirche der Union

5. Dieruitwuhnung

§ 11 
Zurvemigungstellung und Unterhaltung der Dienstwohnung 

(1) Wird dem Pfarrer eine Dienstwohnung zugewiesen, ist er verpflichtet,
diese zu beziehen.

(2) Inwieweit der Pfarrer verpflichtet ist, zur Unterhaltung seiner 
Dienstwohnung und zu den damit verbundenen Lasten beizutragen, be
stimmt sich nach den für die Nutzung und Instandhaltung der kirchlichen
Diensrwohnungen erlassenen gliedkirchlichen Vorschriften. 

§ 12
Umfang und Au.utattung der Dienstwohnung 

(1) Die Dienstwohnung soll der Amtsstellung des Pfarrers und der Beson
derheit des pfarramtlichen Dienstes entsprechen. Die Dienstwohnung soll·
in einem Pfarrhaus oder, wo ein solches nicht vorhanden ist, möglichst in
einem anderen kirchlichen Gebäude gewährt werden. Zur Dienstwohnung 
soll, soweit es herkömmlich ist, auch ein angemessener Hausgarten bereir
gesrellt werden. Die örtlichen Verhälrnisse und der Familienstand des 
Pfarrers sind zu berücksichtigen. 

(2) Steht neben demPfarrer auch sein Ehegatte in einem Dienstverhältnis als 
Pfarrer, erhalten beide gemeinsam nur eine Dienstwohnung, sofern sie einen
gemeinsamen Haushalt führen. Dies gilt auch dann, wenn die D ienstwolinur,g
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nur von der Anstellungskörperschaft eines der beiden Pfarrer gestellt wird. 

(3) Diens�mmcr, Archiv-, Unterrichts-, Verwaltungs• und andere den 
kirchlichen Z'I_Vccken dienende Gemeinderäume gehören nicht zur 
Dienstwohnung.

§ 13 
Verfahrcmvonchriften 

(l) Ergeben sich Zweifel über die Angemessenheit oder den Umfang der
Dienstwohnung oder über die Nutzung nicht benötigter Räume, so entschei
det hierüber der Gemeindekirchenrat (das Presbyterium). Gegen seine
Entscheidung ist die Anrufung des Kreiskirchenrates möglich. 

(2) Zur Vermietung oder Verpachtung einzelner Teile der Dienstwohnung 
ist der Pfam:r nur mit Genehmigung des Gemeindekirchenrates (des 
Presbyteriums) und der kirchliclten Aufsichtsbehörde befugt. 

(3) Die Zuweisung einer Wohnung als Dienstwohnung. die Veränderung
des U mfunges oder die Einziehung einer Dienstwohnung oder von Teilen
einer solchen oder von Zubehör ist nur mir Genehmigung der kirchlichen
Aufsichtsbehörde zulässig.

6, Ortszuschlag 
§14 

Anspruch auf den Ortszwicblag 

(l) Wird eine Dienstwohnung nicht zugewiesen, so ist dem Pfarrer der
Ortszuschlag nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu zahlen. Die 
Höhe des Ortszuschlages wird in der Besoldungstabelle festgelegt.

(2) Wird die zur Verfügung gestellte Dienstwohnung von dem rfarrer nicht
genutzt, so besteht mit Ausnahme der kinderbezogcnen Bestandteile kein 
Anspruch auf den Ortszuschlag. Die kirchliche Aufsichtsbehörde kann in 
Fällen vo·n besonderem kirchlichen Interesse Ausnahmen zulassen. 

(3) Ein Anspruch des Pfarrers auf den Ortszuschlag bis zur Stufe 2 besteht 
auch dann nicht, wenn der Ehegatte Inhaber einer Dienstwohnung aufgrund 
eines öl&ntlich-rechtlichen Dienstverhältnisses ZU einer der in§ 2 genannten 
Anstellungskörperschaften ist. Steht weder dem in einem solchen
Dienstverhältnis stehenden Ehegatten noch dem Pfarrer selbst eine 
Dienstwohnung zur Verfügung, so erhält der Pfarrer die Hälfte des 
Ortszuschlages der Srufe l und nach Maßgabe des§ 15 Absatz 5 den dort 
vorgesehenen Anteil des Unterschiedsbetrages zwischen der Srufe 1 und der 
Stufe 2. 

(4) DerO rtszuschlagrichtet sich nach der Stufe, die den Familienverhältnissen 
des Pfarrers entspricht.

(5) Kinderbezogener Bestandteil des Ortszuschlages ist der Unterschiedsbetrag 
zwischen der Stufe 2 des Ortszuschlages und der Stufe, die der Anzahl der 
Kinder ennpricht, für die dem Pfarrer Kindergeld nach dem
Bundcskindergeldgcsetz zusteht oder ihm ohne Berücksichtigung des § 3 
oder § 8 des Bundeskindergcldgcsetzes zustehen würde. 

§lS

Stufen da Ortszuschlages 

(1) Zur Stufe 1 gehören die ledigen und die geschiedenen Pfarrer sowie
Pfarrer, deren Ehe aufgehoben oder nlr nichtig erklärt ist. 

(2) Zur Stufe 2 gehören 
l. verheiratete Pfarrer, 
2. verwitwete Pfarrer,
3. geschiedene Pfarrer und Pfarrer, deren Ehe aufgehoben oder für nichtig
erklärt ist, wenn sie aus der Ehe zum Unterhalt verpflichtet sind,

4. andere rfarrcr, die eine andere Person nicht nur vorübergehend in ihre
Wohnung aufgenommen haben und ihr Unterhalt gewähren, weil sie 
gesetzlich oder sittlich dazu verpflichtet sind oder aus beruflichen oder 
gesundheitlichen Gründen ihrer Hilfe bedürfen. Dies gilt bei gesetzlicher 
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oder sittlicher Verpflichtung zur Unterhaltsgewährung nicht, wenn für den 
Unterhalt der aufgenommenen Person Mittel zur Verfügung stehen, die bei 
einem Kind einschließlich des gewährten Kindergeldes und des 
kinderbezogenen Teil des Ortszuschlages, das Sechsfache des 
U ntersehiedsbetragcs zwischen der Stufe l und der Stufe 2 übersteigen. Als 
in die Wohnung aufgenommen gilt ein Kind auch dann, wenn der Pfarrer 
es auf seine Kosten anderweitig untergebracht hat, ohne daß dadurch die 
häusliche Verbindung mir ihm aufgehoben werden soll. Beanspruchen 
mehrere nach dieser Vorschrift oder nach vergleichbaren Rcgdungen für 
Beamte undAngesrdlte des kirchlichen oder außerkirchlichen öl&ntlichen 
Dienstes Anspruchsberechtigte wegen der Aufnahme einer anderen Person 
oder mehrerer anderer Personen in die gemeinsam bewohnte Wohnung 
Ortszuschlag der Stufe 2 , eine entsprechende Leistung, wird der 
Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des für den Pfarrer 
maßgebenden Omzuschlagcs nach der Zahl der Berechtigten anteilig 
gewährt. 

(3) Zur Stufe 3 und den folgenden Stufen gehören die Pfarrer der Stufe 2, 
denen Kindergeld nach dem Bundcskindergeldgcsetz zusteht oder ohne
Berücksichtigung der §§ 3 oder 8 des Bundcskindergddgcserzes zustehen
würde. Die Stufe richtet sich nach der Anzahl der berücksichtigungsllihigen 
Kinder. 

(4) Pfarrer der Stufe l, denen Kindergeld nachdem Bundeskindergeldgcsecz
zusteht oder ohne Berücksicht igung der §§ 3 oder 8 des
Bundcskindergeldgeseczcs zustehen würde, erhalten zusätzlich zum 
Ortszuschlag der Stufe l den Unterschiedsbetrag zwischen Stufe 2 und der 
Stufe, die der Anzahl der berücksichtigungsllihigen Kinder entspricht. 
Absatz 6 gilt entsprechend. 

(5) Steht der Ehegatte eines Pfarrers als Pfarrer, Kirchenbeamter oder
Angestellter im kirchlichen Dienst oder ist er auf Grund einer T:itigkeit im
kirchlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen
versorgungsberechtigt und stünde ihm ebenfii.lls der Orrszuschlag der Stufe 
2 oder einer der folgenden Stufen oder eine entsprechende Leistung in Höhe 
von mindestens der Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischen Stufe l und 
der Stufe 2 des Ortszuschlages der höchsten Tarifklasse zu, wird bei dem 
Pfarrer der Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe l und der Stufe 2 des für 
ihn maßgebenden Ortszuschlages zur Hälfte berücksichtigt; dies gilt auch 
für die. Zeit, nlr die der Ehegatte Mutterschafcsgcld bezieht. § 4 Absatz l 
findet auf den Unterschiedsbetrag keine Anwendung, wenn einer der 
Ehegatten vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 
vcrsorgungsbercchrigr ist oder beide Ehegatten mit jeweils mindestens der 
Hälfte einer Vollbeschäftigung beschäftigt sind. Als Vollbeschäftigung gilt 
bei Pfarrern eine Tätigkeit im uneingeschränkten Dienstverhältnis. Ist der 
Ehegatte als Pfarrer Inhaber einer Dienstwohnung, entf'ällr die Zahlung des 
Unterschiedsbetrages zwischen der Stufe l_ und der Stufe 2. Ist der Ehegatte 
des Pfarrers im außerkirchlichen öl&ntlichen Dienst beschäftigt oder 
bezieht er auf Grund einer solchen Tätigkeit Versorgungsbezüge nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen und steht ihm der Unterschied zwischen· 
den Stufen 1 und 2 des Orcszuschlagcs oder eine entsprechende Leistung zu 
oder würde ihm der Unterschiedsbetrag oder die entsprechende Leistung 
zustehen, so cntllillt die Gewährung der Ortszuschlagsdifferenz zwischen 
den Stufen l und 2 bei dem Pfarrer. 

(6) Stünde neben dem Pfarrer einer anderen Person, die im kirchlichen
öffentlichen Dienst steht oder auf Grund einer Tätigkeit im kirchlichen
öl&ntlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer
Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, der Ortszuschlag nach Stufe 3 
oder einer der folgenden Stufen zu, wird der auf das Kind entfii.llende 
Unterschiedsbetrag zwischen den Stufen des Orcszuschlagcs dem Pfarrer 
gewährt, wenn und soweit ihm das Kindergeld nach dem 
Bundcskindergcldgesetz gewährt wird odet ohne Berücksichtigung des § 8
des Bundcskindergcldgcserz.resvorrangigzu gewähren wäre; dem Ortszuschlag 
nach Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen stehen der Sozialzuschlag filr 
Arbeiter im kirchlichen öl&nrlichen Dienst, eine sonstige encsprechende
Leistung oder das Muttcrschaftsgeld gleich. Auf das Kind entfallt derjenige 
Unterschiedsbetr ag, der sich· aus der für die Anwendung des
BundeskindergeldgesetzeS maßgebenden Reihenfolge der Kinder ergibt. § 
4 Absatz l findet auf den Unrcrschiedsberrag keine Anwendung, wenn einer 
der Anspruchsberechtigten im Sinne des Satzes l vollbeschäftigt oder nach 
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beamtenn:chtllchen Grundsätzen vcnorgungsberechtigt ist oder mehrere 
Anspruchsberechtigte mit jeweils mindestens der Hälfte einer 
Vollbeschäftigung beschäftigt sind. Steht neben dem Pfarrer einer anderen 
Person, die im außerkirchlichen öffi:ntlichen Dienst bcschliftigt oder auf 
Grund einer solchen Tätigkeit nach beamtenrechtlichen Grundsärzen 
versorgungsbetcchtigtist,fürdasselbeKindderkinderbaogeneOnszuschlag 
der Stun: 3 oder einer hi,hercn Stufe oder der entsprechende Soi.ialzuschlag 
zu oder würde er ihr 1.ustehen, so wird das Kind bei dem Pfarrer nicht 
berücksichtigt. Zur -Vermeidung einer unbilligen Hüte kann das 
Konsistorium (der Landeskirchenrat) auf Antrag die Berllcksichtigung des 
Kindes zulassen, wenn und solange dem Pfarrer das Sorgen:cht für das Kind 
allein zusn:ht, er das Kind in seinen Haushalt aufgenommen hat und er das 
Bundeskindergeld erhält. 

(7) Die.Absätze 2,5 und 6 finden entsprechend Anwendung im Falle einer
Tätigkeit des Ehegatten oder der anderen Person im Dienst eines sonstigen
Dienst• oder Arbeitgebers, der die filr den außerkirchlichen öffentlichen
Dienst geltenden besoldungsrcchdichcn oder tariftcchdichen Regelungen
über Onszuschläge oder Sozialzuschläge oder vergleichbare Regelungen
anwendet. Soweit sich der Dienst• oder Arbeitgeber des Ehegatten oder der
anderen Person ohne Einschränkung na1:h den für den außerkirchlichen
öffentlichen Dienst geltenden besoldungstcchtlichen oder au-ifrechtlichen
Regelungen über den Onszuschlag oder der Sozialzuschlag richtet, gelten
jeweils die Absätze 5 ·und 6 entsptcchenq. Ist ·dies nicht der Fall, wird der
Ortszuschlag des Pfarrers so berechnet, als wäre der Ehegatte oder die andere
Person ebenfalls im kirchlichen Dienst beschäftigt.

§ 16
Ändenmg da Ort.nwichlages 

Der Ortszuschlag einer höheren Stun: wird vom Ersten des Monats an 
gewährt, in den das für die Erhöhung maßgebende Ereignis fallt. Er wird 
nicht mehr gewährt für den Monat, in dem die Anspruchsvoraussetzungen 
an keinem Tag,, YOrgelegen haben. 

7, Mutterschutz und EniehUJ1gsurlaub 

§17
Besoldu.ngwäh.rend der Mutterschutzfrist und des 

Enidiungsurlaubes 

(1) Die Pfurerin erhält während der Mutterschutzfristen die bisherige
Besoldung weiter. Der Anspruch auf die Dienstwohnung bleibt erhalten.

(2) Wahrend des Erziehungsurlaubes besteht kcinAnspruchaufDienstbczUge.
Die Dienscwohnung kann belassen werden.

(3) Soweit der Pfarrer während des Erziehungsurlaubes die Dienstwohnung
weiter nutzt, hat er dafür eine Dienstwohnungsvergütung in Höhe ihres
tatsächlichen Mietwertes zu entrichten, höchstens jedoch in Höhe des
Ortszuschlages der Stufe 2, Die Dienstwohnung gilt auch während dieser
Zeit als Dienstwohnung im Sinne dieser V ero1'dnung. 

8. Urlaubsgeld und vcrmögenmrksame Leistungen

§ 18
U.rlauhsgdd 

(1) Der Pfarrer erhält ein Urlaubsgeld, wenn er
1. am 1. Juli in einem Diensrverhältnis als Pfarrer steht und

2. seit dem 1. Januar ununterbrochen in einem öffentlich-rechtlichen
Dieni;rverhältnis zur Kirche gestanden hat oder als Angestellter oder Arbei
ter im kirchlichen oder außerkirchlichen öffentlichen Dienst beschäftigt
war und

3. mindestens für einen .Teil des Monats Juli Anspruch auf Bezüge hat,

Der Pfarrer erhält auch dann das Urlaubsgeld, wenn ihm fiir den gesamten 
Monat Juli Erziehungsurlaub gewährt worden isc. Auf die Wartezeit nach 
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Nr. 2 wird die Zeit eines Erziehungsurlaubes angerechnet. 

(2) Die Höhe des Urlaubsgeldes bestimmt der Rat.

§19
Vcnnögenswirksam.e Leistungen 
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l'farrer erhalten vennö�irksame Leistungen nach besonderen Vor
schriften, die der Rat erläßt. 

ABSCHNITT3 
Übergangs- Wld Schlußvorschriften 

§20
-.,fiamir im wunittelbue.a Dienst der Eftllgelischen Kirche der 

Union 

Für Pfarrer, die im unrnittdbaren Dienst der Evangelischen Kirche der 
Union stehen, gelten dte Bestimmungen dieser Verordnung mit der Maß
gabe, daß anstelle der Gliedkirche die Evangelische Kirche der Union 
zuständig ist. 

§ 21 
Neufestsetzung des Besoldanplieostalters 

(1) Das Besoldungsdienstalter wird für die Pfurer, die am Tage vor
Inkrafttreten dieser Verordnung im Dienst waren, nicht neu festgesetzt.

(2) Bleibt das nach bisherigen Recht festgesetzte Besoldungsdienstalter
hinter dem nach dieser Verordnung möglichen Besoldungsdienstalter zu•
rück, so ist abweichend von Absatz 1 das Besoldungsdienstalter nach dieser
Verordnung neu zu bctcchnen und festzusetzen.

§22

A�fübnmgs-W1dDw:chßi.hnmgsbestimUJ1gen 

Zur A.usA.ihrung dieser V e.-ordnung erforderliche Rechtsvonchri&en erläßt 
der Rat,diezur Durchführung notwendigen Verwaltungsvorschrifu:nerlas
sen die Gliedkirchcn. 

§ 23
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt für die Evangelische Kirche der Union am 1.
April 1993 in Kraft. Für die Gliedkirchcn wir4 sie vom Rat in Kraft gesetzt,
nachdem diese jeweils zugestimmt haben. Mit der jeweiligen Inkraftsetzung 
treten alle entgegenstehenden Besoldungsvorschriften außer Kraft. 

(2) Für Kinder, die vor dem 1. Januar 1991 geboren wurden, bleibt
abweichend von § 8 Absatz 4 Nr. 1 die bisherige Regelung in Kraft.

Berlin, den 31. Mm 1993 
Der Rat 

der Evangelischen Kirche der Union 

gcr. Dr. Rogge 

Verordnung 
über die Besoldung der Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche 

der Union 
(Kirchcnbeamtenbesoldungsordnung - KBBesO) 

Vom 31. März. 1993 

Aufgrund von Artikel 15 Absatz 3 der Ordnung der Evangelischen Kirche 
der Union wird folgende Verordnung erlassen: 
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Diese Verordnung regelt - sofern nicht etwas anderes bestimmt ist - die 
Besoldung der Männer und Frauen, die als Kirchenbeamte in einem 
Dienstverhältnis der Evangelischen Kirche der Union, einer Gliedk.irche der 
Evangelischen Kirche der Union, einer Kirchengemeinde, eines 
Kirchengemeinde- oder Synodalverbandes oder eines Kirchenkreises ste
hen. 

§2
Trägu der Besoldung 

Die Besoldung der Kirchenbeamten wird von der Anstdlungskörpcrschaft 
getragen. 

ABSCHNIITl 

Besoldung 
1. Allgcmc:iJlc: Vorschriften

§3

ßest;andteile der Besoldung 

(I) Zur Besoldung des Kirchenbeamten gehören folgende Dienstbezüge: 

1. das Grundgehalt (§§ 6,7)
2. Zulagen (§§ 10 bis 12)
3. Ortszuschlag (§§ 13 bis 15)
4. Zuschlag in Höhe des Versichertcnanreil.s am Pflichtbeitrag zur gcserz.li
chen

Rentenversicherung (Rentenversicherungszuschlag)

(2) Zur Besoldung ferner folgende sonstige Baügc:

1. jährliches Urlaubsgrcld. (§ 17),
2. vermögenswirksame Leistungen (§ 18) .. 

§4

Bc,,oldung während einer Teilbeschäftigung und Fteistellung am 
Euni.lären Gründen 

(1) Der Kirchenbeamte in einem Teilbeschäftigungsverhältnis erhält Besol
dung entsprechend dem Dienstumfang.

(2) Für die Zeit, in der ein Kirchenbeamrervom Dienstfrcigestdlrwird, weil
er an der vollen Ausübung seines Dienstes durch familä.re Verhältnisse
gchinden ist, wird keine Besoldung gewährt.

§5 
7.ah.lung de.r Bezüge 

(1) Der Kirchenbeamte erhält die Dienstbezüge von dem Tage an, mit dem
seine Berufung wirksam wird. Wird er im Falle der Beförderung rückwir
kend in eine Planuelle eingewiesen, so erhält er die: Dienstbezüge von dem
Tage an, mit dem die Einweisung wirksam wird. 

( 2) Die Bezüge werden monatlich im voraus gezahlt. Werden Bezüge nach 
demTagderFälligkcitgczahlr,so bcstehtkeinAnspruchaufVenug,zinsc:n. 

(3) Besteht der AnspruchaufBesoldung nicht fureinen vollen Kalendermonat, 
so wird nur der Teil der Bezüge gezahlt, der auf den Anspruchs7.Citraum
entfällt.

(4) Die Rückfoidc:rung zuviel gezahlter Bezilgc: richtet sich nach den
Vorschriften des Blirgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer
ungcicchtfcrtigten Bereicherung, soweit gesetzlich nichts anders bestimmt
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ist. Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der Zahlung steht 
es gleich, wenn der Mangel so ofFcnsichdich war, daß der Empfänger ihn 
hätte erkennen müssen. Von der Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen 
ganz oder teilweise abgesehen werden. 

(5) Zu wenig gezahlte Bezüge sind nachzuzahlen.

2, Grundgehalt 

§6 
Höhe des Grundgehaltes 

(1) Das Grundgehalt des Kirchenbeamten bestimmt sich nach der
Besoldungsgruppe des ihm verliehenen Amtes.

(2) Die .Ämter der Kirchenbeamten und ihre Besoldungsgruppen werden
durch eine Dienstlaufbahnordnung, die vom Rat zu erlassen ist, geregelt.

(3) Die Grundgehaltssäne werden in der Besoldungstabelle geregelt. Die 
Besoldungstabelle beschließt der Rat nach Anhörung des Ständigen
Finanzausschusses und der Gliedkirchen.

(4) Die dem Kirchenbeamten gewährten Sachbezüge werden mit einem 
ihrem wirtschaftlichen Wert angemessenen Betrag auf die Dienstbezüge 
angerechnet. Die Bestimmungen über Dienstwohnungen für Kirchenbeamte
bleiben unberührt.

§7

Bemessung des Grundgehaltes 

Das Grundgehalt wird, soweit die Besoldungstabelle nicht feste Gehälter 
vorsieht, nach Dienstaltersstufen bemessen. Es steigt von zwei zu zwei 
Jahren bis zum Erreichen des Endgrundgehaltes. Der Tag, von dem für das 
Aufsteigen in den Dienstaltersstufen auszugehen ist, bestimmt sich nach 
dem Besoldungsdienstalter. Der Anspruch auf das Aufsteigen in den 
Dienstaltersstufen ruht, solange der Kirchenbeamte im Zusammenhang 
mit der EinlcitungoderDurchführung eines förmlichen Disziplinarverfahrens 
beurlaubt oder vorläufig des Dienstes enthoben ist. Führt ein 
Dmiplinarverfahren zur Amtsenthebung oder Entfernung aus dem Dienst, 
oder endet das Dienstverhältnis durch Entlassung auf Antrag des 
Kirchenbeamten oder infolge straf gerichtlicher Verurteilung, so erlischt der 
Anspruch auch für die Zeit des Rubens. 

3, Besoldungsdienstalter 

§8
Besoldungsdienstalter im Regelf.ill 

( 1) Das Besoldungsdienstalter beginnt vorbehaltlich der Absätze 2 und 4 am 
Ersten des Monats, in dem der Kirchenbeamte das 21. Lebensjahr vollendet 
hat, 

{2) Der Beginn des Besoldungsdiensralters na<.h Absarz 1 wird um die 
Zeiten nach Vollendung des 31. Lebensjahres, in denen kein Anspruch auf 
Besoldung bestand, hinausgeschoben, und zwar um ein Viertel der Zeit bis 
zum vollendeten 3 5. Lebensjahr und um die Hälfte der weiteren Zeit. Bei 
Kirchenbeamten in Laufbahnen mit einem Eingangsamt der 
Besoldungsgruppe A 13 tritt an die Stelle des 31. das 35. Lebensjahr. Die 
Zeiten werden auf volle Monate abgerundet. 

(3) Der Besoldung im Sinne von Absatz 2 stehen Bezüge aus einer 
hauptberuflichen Tätigkeit im kirchlichen oder außerkirchlichen öffentli
chen Dienst sowie bei einem Arbeitgeber, der die im öffentlichen Dienst 
geltenden Tarifverträge oder Tarifverträge wesentlich gleichen Inhalts 
anwendet, gleich. Kirchlicher Dienst ist auch der Dienst in missionarischen,
diakonischen oder sonstigen kirchlichen Werken und Einrichtungen ohne
Rücksicht auf deren Rechtsform.

(4) Absatz 2 gilt nicht für Zeiten. 
1. einer Kinderbetreuung bis zu drei J ahrcn für jedes Kind, 
2. einer Freistellung ohne Dienstbezüge oder 
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3. eines Wartestandes ohne Wartegeld, 
wenn die zuständige Stelle schriftlich anerkannt hat, daß die Freistellung 
oder der Wartestand dienstlichen Interessen oder kirchlicheri Belangen
dient. 

§9

Festsetzung des Besoldungsdienstalters 

Das Besoldungsdienstalter ist bei der  Berufung in das 
Kirchenbeamtenverhältnis und bei Wiederaufnahme des Dienstes nach 
einer Freistellung durch die kirchliche Aufsichtsbehörde festzusetzen. Dem 
Kirchenbeamten ist die Berechnung und Festsetzung schriftlich mitzutei
len. 

4. Zulagen

§ 10
Amts- und Stellenzulagen 

(1) Amts:,;ulagen sind unwiderruflich und runegehaltsfähig. Sie gelten als
Bestandteil des Grundgehaltes.

(2) Stellenzulagen sind widerruflich und werden nur solange gewährt, wie
der Kirchenbeam:e in der mit der Zulage ausgestatteten Tätigkeit verwendet 
wird. Sie sind ruhegchaltsflihig, sofern dies kicchenrechtlich bestimmt ist. 

{3) Amtszulagen und Stellenzulagen werden �ach der Besoldungstabelle 
gewährt,. 

§ 11

Andere Zulagen und Aufwandsentschädigungen 

Zulagen undAufwandsenrschädigungen, die nicht gesetzlich geregelt sind, 
dürfen nur mit Genehmigung der obersten Dienstbehörede oder der von ihr 
ermächtigten Stelle und nur insoweit gewährtwerdeh., als der Haushaltsplan 
Mittel dafür zur Verfügung stellt. 

§ 12 
Ausgleichszulage 

{l) Tritt ein Kirchenbeamter mit seiner Zustimmung in eine 
Besoldungsgruppe mit niedrigem Endgrundgehalt über, so erhält er eine 
ruhegehaltsflihige Ausgleichszulage in Höhe des Unterschiedes zwischen 
seinem jeweiligen Grundgehalt und dem Grundgehalt, das er in der 
verlassenen Gruppe zuletzt bewgenhat. Der Gesamtbetrag von Grundgehalt 
und Ausgleichszulage darf jedoch das Endgrundgehalt der neuen 
Besoldungsgruppe nicht übersteigen. 

(2) Bei der Berufung von Kirchenbeamten im Ruhestand zum Dienst und
bei der Überführung aus dem Dienst eines anderen Dienstgeber. wird dem
Kirchenbeamten entsprechend Absatz 1 eine ruhegehaltsf:ihige
Ausgleichszulage gewährt, ,,..enn sein neues Grundgehalt niedriger ist, als das
Grundgehalt nach dem das zuletzt bezogene Ruhegehalt oder die zulent bei 
dem bisherigen Dienstgeber bezogenen Dienstbezüge bemessen waren.

5. Ortszuschlag 
§ 13

Anspruch auf den Ortszuschlag 

Der Ortszuschlag wird nach einer Tabelle gewährt, die Bestandteil der 
Besoldungstabelle ist, und richtet sich nach der Tarifklasse, der die 
Besoldungsgruppe des Kirchenbeamten zugeteilt ist, und nach der Stufe, die 
den Familienverhältnissen des Kirchenbeamten entpricht. 

§ 14 
Stufen des Ortszuschlages 

(1) Zur Stufe 1 gehören die ledigen und die geschiedenen Kirchenbeamten
sowie Kirchenbeamte, deren Ebe aufgehoben oder für nichtig erklärt ist. 

{2) Zur Stufe 2 gehören 
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1. verheiratete Kirchenbeamte, 
2. verwitw,ete Kirchenbeamte, . 

d Eh i:,,...h b 3. geschiedene Ki rclienlieamte und Kirchenbeamte, cren e au,6 ... o en
oder für nichtig erklärt i�t, wenn sie aus der Ehe zum Unterhalt verpflichtet 
sind, 
4. andere Kirchenbeamte, die eine andere Person nicht nur vorübergehend 
in ihre Wohnung aufgenommen haben und ihr Unterhalt gewähren, weil sie 
gem,lich oder sittlich dazu verpflichtet sind oder aus beruflichen oder 
gesundheitlichen Gründen ihrer Hilfe bedürfen. Dies gilt bei geset:2:lid1er 
oder sittlicher Verpflichtung zur Unterhaltsgewährung nicht, wenn für den 
Unterhalt der aufgenommenen Person Mittel zur Verfügung stehen, die bd 
einem Kind einschließlich des gewährten Kindergeldes und des 
kinderbczogenen Teils des Ortszusc hlages, das Sechsfache des
Unterschiedsbetrage� zwischen der Stufe I und der Stufe 2 übersteigen. Als 
in die Wohnung aufgenommen gilt ein Kind auch dann, wenn der 
Kirchenbeamte es auf seine Kosten anderweitig untergebracht hat, ohne daß 
dadurch die häusliche Verbindung mit ihm aufgehoben werden soll. Bean
spruchen mehrere nach dieser Vorschrift oder nach vergleichbaren Regelun
gen für Pfarrer und Angestellte des kirchlichen oder außerkirchlkhen 
öffentlichen Dienstes Anspruch.�berechtigte wegen der Aufnahme einer 
anderen Person oder mehnen:r anderer Personen in die gemeinsam bewohnte 
Wohnung Ortszuschlag der Stufe 2 oder eine entsprechende Leistung, wird 
der Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe I und der Stufe 2 des für den 
Kirchenbeamten maßgebenden Ortszuschlages nach der.Zahl der Berechtig
ten anteilig gewährt. 

(3) Zur Stufe 3 und den folgenden Stufen gehören die Kirchenbeamten der 
Stufe 2, denen Kindergdd nach dem B undeskindergeldgescrz zusteht oder 
ohne Berücksichtigung der §§ 3 und 8 "des Bundeskindergcldgesetzes 
zustehen würde. Die Stufe richtet s ich nach der Anzahl der 
berücksichtigungsfahigen Kinder. 

(4) Kirchenbeamte der Stufe l, denen- Kindergeld nach dem
Bundeskindergddgeserz zusteht oder ohne Berücksichtigung der§§ 3 und 
8 des Bundeskindergd<lgesetzes zustehen würde, erhalten :msärzlich zum 
Onszuschlag der Stufe l den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 2 und 
der Stufe, die der Anzahl der bcrücksichtigungsrahigen Kinder entspricht. 
Absatz G gilt entsprechend. 

(5) Steht der Ehegatte eines Kirchenbeamten als Kirchenbeamter, Pfarrer 
oder Angestellter im kirchlichen Dienst oder iner auf Grund einer Tätigkeit 
im kirchlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen
versorgungsberechtigt und stünde ihm ebenfalls der Ortszuschlag der Stufe 
2 oder einer der folgenden Stufen oder eine entsprechende Leistung in Höhe 
von mindestens der Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischm der Stufe l 
und der Stufe 2 des Ortszuschlages der höchsten T arifkla.ssezu, wird bei dem 
Kirchenbeamten der Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 
2 des für ihn maßgebenden Ortszuschlages zur Hälfte berücksichtigt; dies gilt 
auch für die Zeit, für die der Ehegatte Mutterschaftsgeld bezieht. Ist der 
Ehegatte als Pfarrer Inhaber einer Dienscwohnung, entfällt die Zahlung des
Unterschiedsbetrages zwischen der Stufe I und der Stufe 2. lst der Ehegatte 
des Kirchenbeamten im außer.kirchlichen öffentlichen Dienst beschäftigt 
oder bc-,ieht er auf Grund einer solchen Tätigkeit Versorgungsbezüge nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen und steht ihm der Unrerschiesbetrag 
zwischen den Stufen l und 2 des Ortszuschlages oder eine entsprechende 
Leistung zu oder�rde ihm der U nterschicdsbctragoder die enuprc,chendc 
Leistung zustehen, so entfallt die Gewährung der Ortszuschlagsd1ffenem 
zwischen denSrufen l und 2 bei dem Kirchenbeamten. 

(6) Stünde neben dem Kirchenbeamten einer anderen Person, die im 
kirchlichen öffentlichen Dienst steht oder auf Grund einer Tatigkeit im 
kirchlichen öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder 
nach einer Ruhelohnordnung vcrsorgunsberechtigt ist, der Ortszuschlag 
nach Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen zu, wird der· auf das Kind
entfallende U ntecschiedsbettag zwischen den Stufen des Ortszuschlages dem
Kirchenbeamten gewährt, wi:nn und soweit ihm das Kindergeld nach dem
Bundcskindergeldgesetz gewährt wird oder ohne Berücksichtigung des § 8 
des BundeskindergcldgesetzCSvorr:angigzu gewähren wäre; dem Ortszuschlag 
nach Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen stehen der Sozialzuschlag für 
Arbeiter im kirchlichen öffi:ntlichen Dienst, eine sonstige entsprechende 
Leistung oder das M utterscbaftsgeld gleich. Auf das Kind entfällt derjenige 
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Unterschiedsbetrag, der sich aus der für die Anwendung des 
Bundeskindergeldgesetzes maßgebenden Reihenfolge der Kinder ergibt. 
Steht neben dem Kirchenbeamten einer anderen Person, die im 
außerkirchlichen öffentlichen Dienst beschäftigt oder auf Grund einer 
solchen Tätigkeit nach beamtenre chtlichen Grundsätzen 
versorgungsberechtigt ist, für dasselbe Kind der kinderbezogene 
Ortszuschlagsteil der Stufe 3 oder einer höheren Srufe oderder entsprechen
de Sozialzuschlag zu oder würde er ihr zustehen, so wird da.s Kind bei dem 
Kirchenbeamten nicht berücksichtigt. Zur Vermeidung einer unbilligen 
Härte kann das Konsistorium (der Landeskirchenrat) auf Antrag die Berück
sichtigung des Kindeszula.ssen, wenn und solange dem Kirchenbeamten das 
Sorgerecht für da.s Kind allein zusteht, er da.s Kind in seinen Haushalt 
aufgenommen hat und er das Bundeskindergeld erhält. 

(7) Die Absätte 2, 5 und 6 finden entsprechende A11wendung im Falle einer 
Tätigkeit des Ehegatten oder der anderen Person im Dienst eines sonstigen 
Dienst- oder Arbeitgebers, der die für den außerkirchlichen öffentlichen 
Dienst gdtenden besoldung,;rechtlichen oder tarifrechlichen Regelungen 
über Ortszuschläge oder Sozialzuschläge oder vergleichbare Regelungen 
anwendet, Soweit sich der Dienst- oder Arbeitgeber des Ehegatten oder der 
anderen Person ohne Einschränkung nach den für den außerkirchlichen 
öffentlichen Dienst geltenden besoldung,;necht!ichen oder rarifrechtlichen 
Regelungen über den Ortszuschlag oder den Sozialzuschlag richtet, gelten 
jeweils die Absätte 5 und 6 entsprechend. Ist dies nicht .der Fall, wird der 
Ortszuschlag des Kirchenbeamten so berechnet, als wäre der Ehegatte oder 
die andere Person ebenfalls im kirchlichen Dienst be.�chäftigt. 

§ 15 
Änderung des Ortszwichlagcs 

Der Ortszuschlag einer höheren Tarifklasse oder einer höheren Stufe wird 
vom Ersten des Monats an gewährt, in den das für die Erhöhung maßgeben
de Ereignis fallt. Er wird nicht mehr gewährt für den Monat, in dem die 
Anspruchsvorausserzungen an keinem Tage vorgelegen haben. 

6. Muttenchutt und Erziehungsurlaub 

§ 16 
Besoldung während der Mutterschutzsfrist und des 

Erziehungsurlaubes 

(1) Die Kirchenbeamtin erhält während der Mutterschutt.fristen die bishe
rige Besoldung wci ter. 

(2) Während des Erziehungsurlaubes besteht keinAnsp ruch auf Dienstbezüge. 

7. Urlaubsgeld und vcnnögenswirk.$ame Lei11tungen 

§ 17 
Urlaubsgeld 

(1) Der Kirchenbeamte erhält ein Urlaubsgeld, wenn er

l. am 1. Juli in einem Dienstverhältnis als Kirchenbeamter steht und 

2. seit dem l, Januar ununterbrochen in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis zur Kirche gestanden hat oder als Angestellter oder Arbei
ter im kirchlichen oder außerkirchlichen öffentlichen Dienst beschäftigt war 
und 

3. mindestens für einen Teil des Monats Juli Anspruch auf Bezüge hat. 

Der Kirchenbeamte erhält auch dann das Urlaubsgeld, wenn ihm für den 
gesamten Monat Juli En:iehungsurlaub gewährt worden ist. Auf die Warte
zeit nach Nr. 2 wird die Zeit eines En:ichungsurlaubes angerechnet. 

(2) Die Höhe des Urlaubsgeldes bestimmt der Rat. 
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§18 
Vennögemwirbame Leistwigen 

Der Kirchenbeamte erhält vermögenswirksame Leistungen nach besonde
ren Vorschriften, die der Rat erläßt. 

8. Gesonderte Genehmigunpregdu.ng 
§19 

Kircheagemei.adebeamte 

Beschlüsse kirchlicher Körperschaften in Angelegenheiten der 
Kirchengemeindebeamte bedfufcn. der Genehmigung der kirchlichen 
Aufsichtsbehörde. Diese Beschlüsse sind: 

l. die Einweisung in einer Planstelle
2. die Bewilligung von Zulagen. 

Genehmigungsvorbehalte aufgrund anderer Vorschriften bleiben unbe-
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Nr. S) Wobnnu.ngsftinorgedarlehen 

Konsistorium Greifswald, 10.1.1994 
Pr. 20552 - 36/93 

Nachstehend veröffendichenwir den Vertragzwischen der Bank für Diakonie 
Duisburg und der Pommerschen Evangelischen Kirche über die Gewährung 
von Wohnung1fürsorgedarlehen sowie die Richtlinien zur Regelung der 
Wohnung,fürsorge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Pommerschen Evangclisc:hen Kirche. 

Harder 
Konsistorialpräsident 

VERTRAG 

rührt. zwischen der Bank für Kirche und Diakonie eG. Duisburg 

ABSCHNITf3 

Obergangs,- -d Schlußvoncbriftea 
§20 

Kirchenbeamte im amnittelbaren Dienst der 
Evangelischen Kirche der Union 

(1) Für Kirchenbeamte, die im unmittelbaren Dienst der Evangelischen 
Kirche der .Union stehen, gelten die Bestimmungen dieser Verordnung mit
der Maßgabe, daß anstelle der Glicdkirche die Evangelische Kirche der
Union zuscindig ist.

(2) Kirchliche Au&ichubehörde.für die im .unmittelbaren Dienst der
Evangelischen Kirche der Union stehenden Kirchenbeamten ist die
Kirchenkanzlei. 

§21 

Neufataetzu.ng da Besold-pdiemtalmn 

(1) Das Besoldungsdienstalter wird für die Kirchenbeamten, die am Tage
vor Inkr.ifrueten dieser Verordnung•im Dienst waren, nicht.neu festegescz.

(2) Bleibt das nach bisherigem Recht festgesetzte Bcsoldung,dicnstalter 
hinter dem nach dieser Verordnung möglichen Besoldung,diensta.ltcr zu
rück, so ist abweichend von Absaa 1 das Besoldungsdienstalter nach dieser 
Verordnung neu zu berechnen und fesausctzen. 

§22

Aua6ihmngs- und Durchführungsbestimmungen 

Zur Ausfllhrung dieser Verordnung erforderliche Rechisvorschriften erläßt 
der Rar, die zur Durchführung notwendigen Verwaltungrvorschriftenerlas
sen die Glicdkirchen. 

§ 23 
Inkrafttreten 

(l) Diese Verordnung tritt für die Evangelische Kirche der Union am 1. 
April 1993 in Kraft. Für die Gliedkirche wird sie vom Rat in Kraft gesetzt, 
nachdem diese jeweils zugestimmt haben. Mit der jeweiligen Inkraftseaung
treten alle entgegenstehenden Besoldungsvorschriften außer Kraft.

(2) Ftir Kinder, die vor dem 1. Januar 1991 geboren wurden, bleibt 
abweichend von§ 8 Absatz 4 Nr. 1 die bisherige Reglung in Kraft. 

Berlin, den 31. März 1993 Der Rat 
der Evangelischen Kirche der Union 

gez. Dr. Rogge 

und der 

Pommerschen Evangelischen Kirche• vertreten durch das Konsistorium 
Greifswald 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

. l. Die Bank für Kirche und Diakonie eG erklärt sich bereit, kirchlichen 
Mitarbeitern entsprechend den Richtlinien zur  Regelung der 
Wohnunsfiinorge rur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pommerschen 
Evangelhchen Kirche in der als Anlage 1 beigefügten Fassung 
Wohnungsfürsorgedarlehen zum Bau, zum Erwerb, zur Erweiterung und zu 
größeren Instandsetzungen von Eigenheimen und von Eigemurnswohnun
· gen·zu gewähren. 

2. Hierfür wird folgendes Verfuhren vereinbart: 

2.1. Wohnungsfürsorgedarlehen werden auf Antrag gewährt, Die 
Beantragung erfolgt ausschließlich auf dem dafür vorgesehenen Formular. 
Der Antrag ist auf dem Dienstwege beim Evangelischen Konsistorium 
einzureichen. Dem Antrag sind die dort angeforderten U merlagen beizufü. 
gen. 

2.2. Beim Evangelisc:hen Konsistorium erfolgt eine Vorprüfung, ob die 
sachlichen und persönlichen Voraussetzungen (§§ 1, 2 sowie3 der 
Wohnungsfürsorgerichtlinien) für die Gewährung des beantragten 
Wohnungsfürsorgedarlehens erfüllt sind. Ist dies der Fall, reicht das 
Konsistorium die Antragsunterlagen mit einem Darlehensauftrag an die 
Bank für Kirche und Diakonie cG weiter. 

2.3. Von seiten der Bank für Kirche und Diakonie eG erfolgt: 

a) eine Beratungdcs/der antragstellendenMitarbciters/in in im Hinblickauf
die Gesamtfinanzierung des Projektes; 

b) Objekcprtifung, gegebcnenfa.lls unter Hinzuziehung ex.rerner Gutachter;

c) Prüfung der Gesamtkosten; 

d) Prüfung der Gesamtfinanzierung; 

e) Prüfung der Kapitaldiensrfuhigkcirencsprechend den mit der Pommerschen 
Evangelischen Kirche abzust

i
mmenden G rundsäczen. 

2.4. Nach positiver Prüfung des Darlehensantrages istzwischen der Bank für 
Kirche und Diakonie eG und den/der Mitarbeiter/in ein Darlehensvertrag 
abzuschließen. Der Darlehensvertrag eines/einer verheirateten Mitarbei
ters/in ist auch von dem Ehegatten zu unceneichnen. Beide Ehegatten 
haften als Gesamtschuldner. Ausnahmen liienu bedürfen der Genehmi
gung der Pommerschen Evangelischen Kirche. 
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2.5. Die Auszahlung des Wohnungsflirsorgcdarlehcns erfolgt auf Weisung 
des /der Darlehnsnehmers/in, wenn die Voraussca.ungen gemäß§ 8 der 
Wohnungsfursorgcrkhdinicn vorliegen. 
:Abweichungen hiervon bedürfen der Zustimmung des Konsistoriums. Der 
grundbuchlichen Sicherung glcichgestcllr ist die Auszahlung bei Vorlage 
einer Rangbescheinigung bzw. bei Ertdlung eines Treuhandauftrages im 
Rahmen der Aunahlung auf Notar-Anderkonto. 

3. Auszahlung, V crzinsung. Tilgung und Sicherung:

3.1. Das Wohnungsfürsorgedarlehen wird dun:h die BKD zu einem 
Auszahlungskurs zu 100 % ausgezahlt 

3.2. Das Wohnungsfürsorgedarlehen ist ab dem Tag der Auszahlung in 
Höhe des nach den Lohnsteuer-Richtlinien für Zinserspamisse jc:wcils 
geltenden Vonhundertsaa. zu veninsen. Dieser Zin.ssaa. ist für die gesamte 
Darlehnslaufu:it festgeschrieben. Zinsen werden aus dem jeweiligen 
Darlehn,saldo berechnet, Sie sind fällig am Ende e ines jeden 
Kalendervierteljahres. 

Gcgenüberder Bank.nie Kin:he und DiakoniccG übernimmt die Pommcrschc 
Evangelische Kin:he die Differenz zwischen dem jeweils geltenden variablen 
Körpcrschaftsdarlehnszinssacz und dem/der zwischen Mitarbeiter/in und 
Bank für Kin:he und D iakonicvereinbarten Fcsrzinssatz, solange der variable 
Körpcrschaftsdarlehnszinssatz über dem Festzinssan des/ der Mitacbeirers/in 
liegt 

3.3. Das Wohnungsfbrsorgedarlehen ist in gleichbleibenden monatlichen 
Annuitäten mit einem Mindcsttilgungssaa. von 2 % p.a. zuzüglich der durch 

· die TIigung ersparten Zinsen zurückzuzahlen.

3.4. Das Wohnungsfiirsorgedarlehen istdurchEintragungeinerGrundschuld 
an zu vereinba.Rnder ·Stelle (§ 7 der WohnungsfUrsorge-Richtlinien ist 
hierbeizubcachtcn)zugunstcnderBKDzusichcrn.DieselwtdieGrundschul<l
treuhänderisch für die Pommem:he Ew.ngclische Kirche und wird sie bei
Inanspruchnahme der Bürgschaft (siehe Punkt 4) im Einvernehmen mit der
Pommerschen Ew.ngdischcn Kirche Rlr diese verwenden.

Mit Enverstiindnis der Pommerschen Evangelischen Kirche kann auf eine
Grundschuldbestellung venichret werden.

4, Bürgschaften:.·

Die Pommersche Evangelische Kirche übernimmt gegenüber d�r Bank fiir 
KircheundDiankonieeGdicselbstschuldnerischeBUrgschaftfiirdievonder
Bank für Kirche und Diakonie imAufmgc der Pommerschen Evangelischen
Kirche herausgelegten Wohnungfürsorgedarlehcn.

5. Anlagen:
Alle im Zusammenhang mit dem Wohnungsfürsorgedarlehen entstehenden
Auslagen und Nebenkosten (insbcsonder\: die Kosten der Kreditsicherung
und erforderliche Gutachrerkosten) trägt der/die Darlehensnehmer/in.

6. Bürgschaft für ein weiteres Darlehen:
Die Pommersche Evangelische Kirche erklärt sich grundsätzlich bereit, zur
Spiu.en.finarrLierung die selbstschuldncrische Bürgschaft für ein weiteres
Darlehen des/der Mitarbeiters/in in zu vereinbarender Höhe :z.u überneh
men. Hierfür können die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen die günstigen
Konditionen für Realkredite in Anspruch nehmen. Hinsichtlich der Bestel
lung von Sicherheiten und der Bea.ncragung gelten die vorstd1enden Ziffern
entsprechend.

7. Berechnung der Zinsdifferenz gemäß Ziffer 3.2.
Die Pommersche Evangelische Kirche übernimmt für die
Wohnungsfürsorgedarlehen die Zinsdifferenz zwischen den jeweils am
Quartalsanfang gültigen variablen Zinssatz für juristische Personen und dem 
mir dem Mitarbeiter vereinbarten Festzinssatz, sofern der gültige variable 
Zinssatz für Personen über dem Fesrzin.ssatz des Mitarbeiters liegt. Die
Abrechnng und Belastung der Zinsdifferenz erfolgt jeweils im November
eines jeden Jahres rückwirkend in Form einer summarischen
Sammelabrechnung. Die Bank für Kirche und Diakonie eG wird dem
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Konsistorium Zweitkontoauszüge zu jedem Wohnungsfürsorgedarlehen 
zur Verfilgung stellen, Darüber hinaus erhält das Konsistorium eine Dun:h
s,;;hrift des mit dem jeweiligen Mitarbeiter/Mitarbeiterin abgeschlossenen 
Darlehcn.svemag. 

8. Im Darlehnsvertrag isten tsprechend festzuhalten, daß der Darlehnsnehmer
damit einverstanden ist, daß dem Konsistorium zum Zwecke der Berech
nung des Zin.szuschusses ei�e Durchschrift nach Ziffer 7 übersandt wird.

9. Dieser Vertrag kann mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum
Jahresende von beiden Vertragspartnern gekündigt werden.

Duisburg, den 22. November 1993 
Bank für Kin:hc und Diakonie eG 

(LS) 

Greifsw:dd; den 15.l 1.1993 
Konsistorium der 

Pommcrschen Evangelischen 
Kirche 
Harder 

Konsistorialpräsident 

Ricbrlioieo zur Rcg.elung: derWohnungmjrsorgs: fürMjrarnejrerinneo und 
Mjtarbcjrer in der Ppmmerschen EvaniC!lischcn Kirche 
twohnun�rursorgerichtlinien - WFR) 

§1 
Sachliche Voramsettungen 

(1) Die Pommersche Ev. Kin:he gewährt kirchlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern auf Antrag im Rahmen der nachstehenden Bestimmungen,
Wohnungsfü.rsorgcdarlehen zum Neubau, zum Erwerb, zur Erweiterung
und zu größeren Instandsetzungen von Eigenheimen und von Eigentums
wohnungen. Die Förderung erstreckt sich nur auf Wohnraum, der in der
Regel unmirtelbar nach Abschluß der .Baumaßnahmen zur Unterbringung 
des/ der Antragsrellers/in und seiner/ihrer Familie bestimmt ist. 

(2) Kirchliche Mitarbeiterinnen undMiwbeiter im Sinne dieser Richtlinien 
sind Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte,
Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter. 

(3) Die Förderung nach diesen Richtlinien ist auf den Einzugsbereich der
Pommerschen Evangelischen Kirche, in den Fällen des § 2 Abs. 4 auf das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt.

(4) EinRcchtsanspruchaufdicGcwährungeines WohnungsRl.rsorgcdarlehens 
besteht nicht. Die Darlehensgewährung erfolgt nur im Rahmen der verfüg
baren Mittel

§2 

Persönliche Voraussetzungen 

(1) Kirchliche M itarbeiterinnen/Mitarbeiter erhalten e in 
Wohnungsfürsorgedarlehen, wenn sie mit mindestens der Hälfte der regel
mäßigen wöchentliche n  Arbeitszeit einer/eines entsprechenden
vollbeschäftigten Mitarbeiterin/Mitarbeiters im kin:hlichen Dienst im Be
reich der Pommerschen Evangelischen Kirche tätig sind, zum Zeitpunkt der
Antragstellung in einem aktiven unbefristeten kirchlichen Dienst-/oder
Arbeirsverhälrnis stehen und die Probezeit beendet haben.

(2) Sind beide Ehegatten in einem Dienstverhältnis bei einer kirchlichen 
Einrichtung innerhalb der Pommcrschcn Evangelischen Kirche beschäfcigc,
so kann nur einer von ihnen das Darlehen erhalten.
Ist der Ehegatte bei einem Arbeitgeber außerhalb des kirchlichen Dienstes
beschäftigt, so ist ein von diesem gewährtes Darlehen auf das kirchliche
Wohnungsfürsorgedarlehen voll anzurechne n. Antrag und
Bewilligungsbescheid (bzw. Ablehnungsbescheid) sind vorzulegen.

(3) Die Finanzierung des Bauvorhabens muß gesichert sein, die finanziellen 
Lasten müssen in einem angemessenen Verhälmis zu dem Einkommen der
Mitarbeiterin /des Mitarbeiters stehen. 

( 4) Inhaberinnen und Inhaber einer Gemeindepfarrstelle mit Dienstwohnung
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können erst nach Vollendung des 62. Lebensjahres berücksichtigt werden, 
wenn sie mit Eintritt in den Ruhestand die Dienstwohnung freimachen 
· müssen oder das Freiwerden der Dienstwohnung im dienstlichen Interesse
Hegt. In besonders begründeten Fällen ist es möglich, für einen Zciüaum
von bis zu zwei Jahren vor dem Eintritt in den Ruhestand ein Darlehen zu
gewähren. Dies gilt insbesondere, wenn eine vorzeitige Räumung der
Dienstwohnung wegen einer Grundrenovierung seitens des
Anstellungstr.igers für erforderlich gehalten wird, Für Schwerbehinderte gilt
statt des 62. das 55. Lebensjahr. In AusnahmeAillcn kann auch der
versorgungsberechtigten Witwe einesventorbenenDicnstwohnungsinhabers
oder dem versorgungsberechtigten Witwer einer verstorbenen Inhaberin
einer Dienstwohnung ein Darlehen gewährt werden, soweit dies wegen der
besonderen Umstände des Einzelfalles zur Erlangung ausreichenden
Wohnraums geboten ist,

(5) Eine Darlehensgewährung ist grundsätzlich nur möglich, wenn bei
Antragstdlung mit dem Neubau bzw. der Instandsetzung noch nicht
begonnen wurde bzw. der Erwerb noch .iicht vollzogen worden ist.

§3

Darlehemhöhe 

(1) Du Darlehen wird einmalig
a) für Alleinstehende bis zu 20,000,- DM
b) für Verheiratete bis zu 28.000 DM
gewährt.

Diese Beträge können für jedes Kind, für das dem Antragsteller Kindergeld 
zusteht bis zu 4.000 DM 
erhöht werden. 

Höchstgrenze des Gesamtdarlehens 40.000 DM. 

(2) Bei der Voraussetzung nach S 2 (l} wird bei reilzeitbcschäftigten
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der Darlehensbetrag nach Absatz 1 entspre•
chend ihrer T eilzcitbeschäftigung reduziert.

§4
Darlehenabed.i.ngu.ngen 

(1) Das Darlehen ist in Höhe des nach den Lohnsreuerricht!inien für
Zinsersparnisse jeweils geltenden Vom-Hundert-Sattes zu verzinsen. Die
Tilgung beträgt jährlich mindestens 2 v.H. zuzüglich der durch die Tilgung
enpartcn Zinsen. · · · 

(2) Der Antrag auf Gewährung eines Wohnungsfünorgcdarlehens ist auf
dem Dienstweg an das Konsistorium zu richten. Dieses überprüft das ·
Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen für die Darlehnsgewährung,
insbesondere nach' § 2. dieser Riclilinie. Das Konsistorium übergibt den
Antrag mit der erfurderlichen Stellungnahme einer kirchlichen Bank. Diese
schließt den Darlehnsvertrag möglichst im Zusammenhang mit einer
weitergehenden Finanzierung der geplanten Baumaßnahme.

§5
Rüdruhlung 

(!) Das Darlehen ist sofort rnriickw,.ahlen. 
a) bei Veräußerung des geförderten Wohnraumes
b) bei Ausscheiden der Darlehnsnehmerin/des Darlehnsnehmers aus dem
Dienst der bewilligenden Einrichtung.

(2) Absatz l Buchsrahe h findet keine Anwendung, wenn die
Darlehnsnehmerin/der Darlehnsnehmer im unmittelbaren Anschluß eine
Rente bzw. Versorgungsbezüge erhält und den geforderten Wohnraum

. selber nutzt.

(3) Vom Tage der Rückzahlungsverpflichtung an bis zur Clldgültigen
Tilgung ist das Darlehen mit 2 v.H. über den jeweiligen
Bundesbankdiskontsatz zu verzinsen.

§6
Darlehensübergang 

Beim Tod der Darlehensnehmerin/des Darlehensnehmets tritt der 
hintcrbliebene Ehegatte grundsätzlich in die Rechte ull& Pflicntcn des 
Darlehensvertrages ein,solange der geforderte Wohnraum von ihm genutzt 
wird. 

§7

Sicherung· 

(1) Die Antragstellerin/der Antragsteller muß im Grundbuch als Eigentü•
mcrin/Eigentürner oder als Miteigentümerin/Miteigentümer mit einem
Anteil von mindetstens 50 v.H. oder als Erbbauberechtigter eingetragen
sein.!

(2) Du Darlehen ist durch Eintragung einer Grundschuld oder einer
Hypothek zu sichern.
die zu bestellende Grundsdmld/Hypothek muß innerhaib eines Rahmens

. von 80 v.H. des Verkchrsweites bzw. des Kaufpreises des zu beleihenden
Grundstücks einschließlich Gebäude (Wohnungscigl'.ntum) liegen. & gilt
der jeweils niedrigere Wert

(3) Die Grundschuld-· bzw. Hypothekenbestellungsurkunde, und der
Darlehensvertrag sind bei Verheirateten von beiden Ehegatten zu unter•
schreiben. Diese haften gesamtschuldnerisch.

§8

Awzahlung 

Du Darlehen wird ausgeszahlt, wenn 
a) der Darlehensvertrag von allen Beteiligten unterschrieben ist,
b) die grundbuchlichen Sicherungen vorliegen,
c) der Rohbau fertiggestellt ist.

§9
Zustia.digkeiten 

Für die Befürwortung der Gewährung des Darlehns ist das Konsistorium 
zuständig. 

§ 10
Schlu.ßbestimmungen 

1) Soweit der Neubau in den Jahren 1991 bis Mai 1993 begonnen wurde
bzw, der Erwerb in dieser Zeit vollzogen wurde, kann abweichend von S 2
(5) ein Antrag gestellt werden,

2) Die Zinsen des Wohnungsfürsorgedarlehens gemäß § 4 ( 1) betragen für
1993 6, Ov.H.

3) Diese Richtlinien tmen mit der Verkündigung in Kraft,

Konsistorium 
der Pommerschen Evangelischen Kirche 

B. Hinweise auf staatliche Gesetze
und Verordnungen

Nr. 6) Veronl.nung über die Festsetzung der auf die einzelnen neuen 
Länder ent&llend1C11 Pauschalmittel in Sinne des Gräberg,,setus für 
das Haushaltsjahr 1993 

Konsistorium 
B l 1702-7/1993 Greifswald, den 10.12.1993 
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NachstehendwirddieVerordnungüberdieFestsettungderaufdieeinzdnen 
neuen Länder entfallenden Pauschalmittel im Sinne des Gräbergesetus für 
das Haushaltsjahr 1993 vom 8. November 1993 • veröffentlicht im 
B undesgesettblatt 1993, Teil I. Nr. 62 - abgedruckt. 
ü wird Bernggcnommen aufdasAmrsbbtt 3/1993, in dem dasGräbergcsetz 
V<,röffentlicht wurde, 

Harder 
Konsistorialpräsident 

Verordnung 
über die Festsetzung der auf die einwnen neuen Länder 
entf.illenden Pauscha.lmittd in Sinne des Gräbergesetzes 

für das Hawhalujahr 1993 
(GrahFestsV 1993) 

Vom 8. November 1993 

Auf Grund des Artikels 3 des Geseru:s zur Änderung des Gcsenes über die 
Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 
(Gräbcrgesen) vom 21. Dezember 1992 (BGBl. S. 2145) verordnet das 
Bundesministerium für Familie und Senioren im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen: 

Die auf die einzelnen Länder entfallenden Pauschalmittel betragen für 

Berlin(für den Ehemaligen Ostteil der Stadt): 
Brandenburtg: 
Mecklenburg-Vorpommern: 
Sachsen: 
Sachsen-Anhalt: 
und 
Thüringen: 

1 405 000,- DM, 
3 155 000,- DM 
1 170 000,- DM 
2 500 000,- DM 

785 000,- DM 

885 000,- DM. 

Die in§ 1 genannren Bundesmine! sind für Insrandsettung und Pflege sowie 
für erforderliche Neuanlegungen und Verlegungen von Grabern im Sinne 
des Grii.bergesettes zu verwenden. 

§3

Diese Verordnung rritt am Tage nach der Verkündung in i(r„ft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

Bonn, den 8. November 1993 
Die Bundesministerin für 
Familie und Senioren 
Hannelore Rönsch 

C. Personal.nach.richten

Berufen: 

Pfarrer Holm� ist mit Wirkung vom 1.6.1993 in die kreiskirchliche 
Pf.ur.teile für Krankenhausseelsorge Greißwald, Wohnsitz: 17493 Gn:ifs
wald/Eldcna, Weidenweg 17, F Greifswald (0 38 34) 84 16 89 

Pfarrer Stefan Krtschil isnum 1.9.1993 die PfamtclleKröslin, Kirchenkreis 
Wolgast, übertragen worden. 

Ordiniert: 
wurden durch BischofBerger die Kandidaten: Sön:n.Ka,jg, Gilltz. Kiiclien
k.reis Altentreptow, am 17. Oktoher 1993 in der Kirche zu Güln. 
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Martin� Tererin, Kirchenkreis Anklam, am 31. Oktober 1993 in der 
Kirche zu Lüskow. 

Michael� Pasewalk, Kirchenkreis Pasewalk, am 28. November 1993 
in der Kirche zu Pasewdlk 

Volker-Johannes Ridll.cr, Steinhagen, Kirchenkreis Grimmen, am 12. 
Dezember 1993 in der Kirche zu Steinhagen, 

V entorben: 
Pfarrer i.R.. Gerhard� leme Pfarmellc Sassen, Kirchenkreis Demmin, 
zulen:t wohnhaft in Sa1sen, am 14.12.1993 im Alter von 57 Jahren. 

D. Freie Stellen

Die kleine Bugenhagengemeinde Greifäwald/Wieck (ca. 520 Gemeinde
glieder) sucht ab sofort eine Pastorin o<ler einen Pastor. 

Die Kirchengemeinde besteht aus drei Ortsteilen: Wieck, Eldena, Ladebow 
(ca: 2000 Einwohner), die am Rande der Stadt liegend z.T, dörfliche 
Struktur bewahrt haben und dennoch schon lange zu Greifswald gehören, 

Da die Gemeinde für eine volle Pfarrstelle zu klein ist, ist eine zusätzliche 
übergemeindliche Aufgabewahrzunehrrien (z.B. thcol. Dozententätigkdt 
am Institut für Kirchenmusik oder am Seminar für Kirchlichen Dienst,) 
Diese übergemeindliche Aufgabe wird zusammen mit dem Konsistorium 
festgelegt. Eine Kantorin (1/2 B-Stdle) und eine teilbesd1äftigte Küsterin 
arbeiten in der Gemeinde mit. Kirchenmusik, Kinder- und Jugendarbeit 
sowieAlrenarbeit bildeten bis jetzt neben den sonntäglichen Gottesdiensten 
(eine Predigmelle) den Schwerpunkt der Gemeindearbeit. 

Wir wünschen uns jemanden, der mit uns unverdrossen die Schwierigkeiten 
der Gegenwart zu bewältigen sucht. Gebraucht wird er für die kleine 
Gemeinde, aber auch für die vielen zurückhaltenden Pommern in ihrem 
Umkreis. Er möchte die Sprache der Jugend verstehen und dennoch weder 
ihr noch den Älteren das Evangelium zu leicht machen. 

Die Kirchengemeinde hat eine Kirche {Baujahr 1883) und zwei Friedhöfe. 
Das Pfarrhaus wurde 1988/89 in.srandgesent. 

Die Besenungerfolgt durch Gemeindc:,\','ahl. Deshalb bitten wir, die Bewer
bung an den Gemeindekirchenrat der Bugenhagengemeinde Greifswald/ 
Wicck, Kirchstr. 30 über das Konsistorium zu richten.Auskunft erteilt auch 
gerne Dr. Wimrockvom Gemeindekirchenrat (Tel. Gretfswald (0 38 34) 89 
81 57). 

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis 31. März 1994 an das 
Konsistorium der Pommerschen Evangelischen Kirche, Bahnhofstraße 35/ 
36, 17489 Greifswald zu senden. 

An der evangelischen Tohanncskirche in Grei&wald/Schönwalde I isr ab 1. 
Juli 1994 die Pfarrstelle durch Gemeindewahl wieder zu besew:n. 
&erwarten Sie eine Gemcindediakonin und eine engagierte, anspruchsvolle 
Neustadrgemeindc. 

Vorhanden sind eine zwischen Zentrum und Neustadt gelegene neue Kirche 
mit angrenzendem Gemeindehaw und moderner 4-Raum-Wohnung auf 
einem großen, gepflegten Grundstück in der alten -Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald. 

Gesucht werden Bewerber mit Gemeindeerfahrung, Begabung als Prediger, 
Liebe und Ausdauer zu einer viclfaltigcn Gemeinqearbeit (Seelsorge, 
Besuchsdienst, Gemeindekreise) und Verantwottungshewußrscin und En• 
gagemei1t bei der Leitung des Pfarramtes. 

Bewerbungen richten Sie bitte bis spätestens 31. März 1994 an den 
Gemeindekirchenrat der Johanneskiicliengemeindc • Bugenhagenstr. 4 in 
17489 Grei&wald. Die Bewerbungen sind Uher das Konsistorium der 

http:Martin!ii.tg.gu
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Pommerschen Evangelischen Kirche Bahnhofstraße 35/36 in 17489 
Greifswald einzureichen. 

Für Auskünfte und Informationen stehen wir gerne zur Verftigung. 

E. Weitere Hinweise
Nr. 7) Auslandsdienst im Süden Spaniens 

Die Costa dd Sol zieht jedes Jahr viele Urlauber und Urlauberinnen an, die 
sich von der Sonne veiwöhnen lassen wollen. Die Seele kommt dabei oft zu 
kur,,. Menschen im Urlaub anzusprechen ist nicht leicht, darum suchen wir 
für 

die deutschsprachige Pfarrstelle an der Costa del Sol mir Sitz in Marbel la/ · 
Malaga ab 1.1.1995 für zunächst drei Jahre einen Pfarrer/eine Pfarrerin oder 
auch ein Pfarrerehepaar, die bereit sind 

- mit Freude an intensiv nachgehender Seelsorge, 
- mit Ideen und innerem Engagement für die Arbeit an Urlaubszentren, 
- mit einem hohen Maß an Flexibilität und Mobiliriit, 
- mit Einfühlungsvermögen, Toleranz und sozialem Engagement diesen 

Dienst zu tun. 

Sc;hwerpunkt der Arbeit: 

- Situationsgerechte Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen in 
Marbdla, Fuengirola-1..os Boliches, torre del Mar, 

- Ausbau der Urlauber- und Touristenseelsorge an der Costa de! Sol 
(Langzeit- und Kurrnrlauber), 

- ökumenische Zusammenarbeit, 
- pastoraler Dienst R.ir die ansässigen evangelischen Christen deutscher 

Sprache, 
- Religionsunterri�ht an der deutschen Schule der Provinz Malaga in 

Marbdla. 

Vor Dienstantritt ist die Teilnahme an einem sp�en Intensiv-Sprachkurs 
vorgesehen. 

Die Ausschreibungsunterlagen und weitere Informationen können schrift
lich angefordert werden beim 
Kirchenamt der EKD 
Postfach 2 l 0220 
30402 Hannover 
Tel.: 0511/2796-126 

Dorrhin sind auch die Bewerbungen bis zum 1.3.1994 zu richten. 

Nr. 8) Pfarrstellenbesetzung Temuco/Chile 

Die Evangelische Gemeinde in 

Temuco/Chile 

die zur Lutherischen Kirche in Chile (ILCH) gehön, sucht ZUIJl l. Septem
ber 1994 

eine Pfarrerin/e1nen Pfarrer 

Die Gemeinde setzt sich aus mehreren Teilgemeinden mit insgesamt etwa 
375 Familien zusammen, die im Umkreis bis zu 200 km von Temuco 
wohnen. 

Die Gemeinde, die 1907 von deutschen Auswanderern gegründet wurde, 
wüns cht sich eine Pfarrerin/einen Pfarrer mit einigen Jahren 
Gemeindeerfahrung. Erforderlich sind gute Spanischkenntnisse; nur etwa 
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ein Drittel der Gemeindearbeit geschieht noch in deutscher Sprache. Ein 
Intensivsprachkurs ist vor Dienstbeginn in Chile vorgesehen. 

Als Dienstwohnung steht ein Pfarrhaus zur Verfügung. Die Deucsche 
Schule liegt in unmittelbarer Nachbarschafe. Die Besoldung rid,cer sich 
nach der Ordnung der Lutherischen Kirche in Chile. 

Die Wiedcrbesecrung der Pfarrstelle erfolgt durch Wahl im Gemeindekir
chenrat. 

Bewerbungsfrist ist der 31. Januar 1994. 

Nähere Informationen und Ausschreibungsumerlagcn können Sie anfor
dern beim: 

Kirchenamt der EKD 
Postfach 21 02 20 
30402 Hannover 

Telefon: (05 l i) 2796-227, -228, -230. 

Nr. 9) Urlaubsplätze an der Ostsee 

Für den U rlaubsbungaiow de.1 Pommerschen Evangelischen Pfarrvereins in 
Groß Zicker sind für 1994 noch Anmeldungen möglich. Der Bungalow ist 
mit einer modernen elektrischen Nachtspeicherheizung ausgestattet und 
damit fast ganzjährig nutzbar. Anfragen und Anmeldungen bitte an Pfarrer 
Christian Barrels,Augusr-Bebel-Straße 16, 1855 t Sagard, Tel. 03 83 02-24 
50. 

F. Mitteilungen für den Kirchlichen Dienst

Nr. 10) Vortrag von Joachim Ha.sley, Vorstandsmitglied und Sprecher 
der Geschäfu6ih.rung der Bank für Kirche und Diakonie eG, Duisburg 
auf den Regionalkonferenzen der BKD im September 1993: 

,,Sinn und Zweck einer ki.rclillchen Selbsthilfueinrichtung in Sachen 
Geld - Wdche Vorttelle die Zusammenarbeit mit der Bank fürKia:he 
und Diakonie bietet" 

1993 hat die Bank für Kirche und Diakonie ihr 40jähriges Bestehen feiern 
können. Ihre Wurzeln, die aus dem Genossenschaftsgedanken gewachsen 
sind, und die Überlegungen, welche 1953 zu ihrer Gründung durch Kirche 
und Diakonie führten, sind heute noch genauso aktuell wie damals. Ihre 
Ku.nden und Mitgiieder profitieren von dem jahrzehntelang erfolgreich 
praktizierten Konzept „Selbsthilfe durch Solidarität" in Kirche und Diakonie, 
welches in der Nachkriegszeit den Wiederaufbau der Rheinischen Kirche 
ermöglichte. 

Im Gründungsjahr der BKD lagen viele Kirchen und kirchliche Gebäude 
in T rümmcm, so daß manche Gemeinden sprichwörtlich kein Dach mehr 
über dem Kopf harren und in Notkirchen ihre Gottesdienste abhalten 
mußten. Die einzelnen Gemeinden und diakonischen Werke waren mit 
dem Wiederaufbau finanziell und wirtschaftlich überforden und besaßen -
wenn überhaupt - nur sehr ,geringe · Rücklagen. Da die Bevölkerung in 
Rheinland durch den Zuzug von Venriebenen aus den ehemaligen Ost
gebieten sowie von Arbeitssuchenden aus ganz Deutschland, die hier in der 
Zeit des » Wirtschaftswunders" eine Beschäftigung zu finden hofften, stark 
angewachsen war, wurde außerdem der Neubau von Kirdien, Pfarrhäusern 
und Gemeindezentren notwendig. Dabei standen die Landgemeinden 
meistens besser als die Gemeinden in der Stadt, da sie im Krieg weniger 
Zerstörung erfuhren hatten. 
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Weil die eigenen Finanzmittel nicht awreichend waren und die Aufnahme 
von Fremdmitteln, also Krediten, zu teuer geworden wäre, kam die Ideeaut 
daß die kirchlichen Gemeinden und Einrichtungen eine eigene 
Krieditgenossenschaft gcünden sollten, um den Finanzbedarf auf 
k�tengün.uigem W egezudccken, indem die finamstarken Gemeinden ihre 
Mittel den fmam.schwachcn zu günstigeren Konditionen als andere Banken 
zur Vcrfligung stellen. Als Vorbilder für eine solche Kirchenbank hatte man 
die �eskirchliche Kn:ditgcnossenschaft für Sac:h,en eGmbH mit Sitz in 
Dresden (gegründet 1925, die Darlehnsgenosaenschati: der WestflJlischc:n 
Inneren Mission egmbh in Münster. (gegründet 1927, heute Evangelische 
Darlehnsgenossenschaft eG) sowie die .Provinzialkirchliche Spar• und 
Darlehnsgenossenschaft für die Kirchenprovinz Sachsen e.G.m.b.H., 
Magdeburg. (ebenfalls im Jahre 1927 gegründet) vor Augen. 
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Kunden. Daraus ergibt sieh ein Kostenvorteil fllr die BKD, der sich in einer 
höheren Produktivität pro Mitarbeiter niederschlägt. 
Ein weiterer Faktor sind die relativ niedrigen .Personal- und Sachkosten der 
BKD,die sichvorallcm ausderTatsacheergeben,daßdieBKD�Fernbank 
arbeitet und eat seit 1990 eine Zweigniederlassung in Bcdin und eine 
Repräsentanz in Magdeburg unterhält. Dadurch können im Vergleich zu 
Filialbanken erhebliche Kosten gespart werden. So machten beispielsweise 
1992 alle Personal- und Sachkosten nur 0,45 % der durchschnittlichen• 
Bilanzsumme der BKD (• 12,3 Mio. DM) aus; dagegen betrugen bei den 
anderen Gencwcnschaftsbanken im Rheinland die durchschnittliche Perso• 
nal- und Sachkosten insgesamt 2,83 % und lagen damit um das (i facpe bzw. 
um rund. 64 Mio. DM höher. Außerdem werden durch die moderne 
Einrichtung und technische Ausstattung der BKD Automatisierungs• und 
Rationalisierungsmöglichkeiten genutzt, die helfen, Kosten zu reduzieren. 

Trotz der giinstigcn Konditionen der BKD fallt im Banlcgeschift noch 
GewiM an. Auch dieser notwendige Gewinn kommt den Migliedern 
zugute: zum einen durch die jährliche Ausschüttung als Dividende auf die 
Geschäfcsgu� der Mitglieder (bisher?% pro Jahr) und zum anderen in 
Form der Zuführung zu den Rücklagen der Bank, deren Eigen!iimer ja die 
Mitglieder darstellen. . . . · 

Es bot sich an, die Rechafbrm der Kreditgenossenschaft zu wählen, da 4ie 
Mitglieder einet Genossenschaft über deren Entwicklung selbst bestimmen 
können: eine zutiefst demokratische U nternchmensform, in der nicht-wie 
beispielsweise in einer Akriengesdlschaft • das Kapital die wKursrichtung" 
angibt, sondern der Grundsatz gilt »Ein Mitgli� - Eine Stimme". Der 
Genossenschaftsgedanke ist mittlerweile Uber I4Q Jahre alt. Seine geisti�n 
Väter, Friedrich Wilhelm Raiffcisen und Hermann Schulze-Delitzsi:h, präg
ten die Grundidee „Einer fur alle - alle rur einen". Verwurzelt im 
Protestantismw, stellten sie das Gebot der Nächstenliebe in den Mittelpunkt Den Kunden der BKD kommt ·neben diesen konkreten materiellen Vortei• 
und bestimmten den Gemeinsinn -als gesellschaftspolitische Zielsetzung. len die jahrzehntelange Erfahrung der Bank als Diensdeirer für Kirche und 
NichtderGewinn,sondcrndieVerpflichtungfür dicGemeinschaftsollte im Diakonie zugute. Als Spezialbank mit einem Spezia,lwisscn kann die BKD 
Vordergrund stehen. Dementsprechend gelten für eine Genossenschaft drei .. ihren besonderen Kunden.kreis zielgerichtet beraten und ihm maß
Prinzipien: · geschneiderte Produkte anbieten. Sie kennt die Besonderheiten und 

Gegebenheiten, die für Kirche und Diakonie gelten, zum Beispiel welche 
- Selbsthilfe,· das heißt nicht von Hilfe von außen abhängig zu sein, bestimmten Vorschriften bei Geldanlage und Darlehnsaufnahme in diesem 
-Selbacverwaltung, indem die Verwaltung durch Organe erfolgt, welche sich Bereich zu beachten sind, welche Möglichkeiten zur U nterstll\'zung durch .
a� Vertretern der Mitglieder zusammensetzen Fördermittd und ZQschllsse der öffentlichen Hand genutztwmlen können 
• Selbstverantwortung, was bedeutet, daß die Organe allen Mitgliedern oder wie sich die spezielle Rcchasituation in den östlichen Bundesländern 
gegenüber Rechenschaft ablegen müssen. d�tellt.

�ie Vorteile fUr die 
�-� 

:i- gcnosse�aftliche� Bank. die' sich
hicnws eigeben, best en der Selbstbestimmung 1m Rahmen der 
V4>rgabc. zum Wohl,· • chaft tätig zu sein, darin, daß fln�ellc
Schwierlßb:i••: durch andere Mitglieder aufgefangen werden, daß ein 
Info�onsaustausch unterhalb der Mitglieder stattfindet und daß die 
��aller Kunden jeglicher Art undHöhedun:hdc;ngenossenschafdichen 
Garantiefunds aufgefangen werden. Zur weiteren Untersrliti;ung trägt der 
genossenschaftliche V crbund bei, der 7.ahlreich� Dicnstleistµngen anbietet. 

Ziel des Bankgeschäfts der Jµrchlichcn Genossensdlaftsbank BKD ist soi,nit 
nicht die Ansammlung von Gewinnen, .sondern .deren Weitergabe als 
materielle Vorteile an Kunden und Mitglieder. Dieses Ziel ist auch in der 
BKD-Sanung (§ 1) festgeschrieben, denn Zweck der Bank ist „die wirt
schaftliche Förderung ihrer Mitglieder ( ... )". Was heißt nun "�rtschaftliche 
Förderung" konkret? Es bedeutet, daß materielle Vorteile in Form von guten 
Konditionen gewährt werden, also höhere Einlagen• und niedrigere 
Kn:diainscit als sonst am Markt üblich, Dazu gehört aber auch die gebüh
renfn:ic Kontoführung sowie das Angebot von Sonderleistungen, zum 
Beispiel von Schulungen und Seminaren, die in der Regel kostenlos sind. 

Daß die Konditionen der BKD so günstig sind, witd deutlich, wenn man sie 
im Vergleich zu denen anderer Banken am Markt betrachtet. Anhand der 
statistischen Angaben der Deurschen Bundesbank läßt sich eine Bandbreite 
bilden, innerhalb derer sich die Zinssäti;e der deutschen Kreditinstitute 
bewegen. Analysiert man den Zeitraum Januar 1989 bis Oktober 1993, so 
bnnmanli::ststellen,daßdieBKD-ZinssätzefürSparbriefeuitdKonditionen 
ffu körperschaftlich,; Kunden seit Januar 1989 immer im oberen Bereich der 
Bandbidre und zum Teil sogar darüber lagen. Die Einlagenkonditionen für 
Privatkunden betrugen im gle ichen Zeitraum mindestens den 
Durchschnittszinssatz, der am Markt enielt werden konnte. Auch im 
Darlehnsbereich schneidet die BKD .sehr gut ab, ihre Konditionen für 
R""1krcdite an Privatkunden lagen stea am unteren Rand der Bandbreite. 

Wieso kann die BKD so gute Konditionen bieten? Ocr Grund dafür liege in 
der spezidlen Kundenstruktur, da die Basis des Bankgcschäfu Großkunden· 
a\15 Kirche und Diakonie darstellen, welche höhere Anlagen tätigen und 
größere Darlehnssummen nachfragen als die bei anderen Banken üblichen 

-,, ·. 
' 

: 

Die BKD bietet in ihrer umfangreichen Produktp:ilette dcshaib bes<iiiderc" 
Programmezur Vciwaltungvon Rücklagen, Pfarrvermögen und Grablegaten 
an, weiterhin Spczial-Investmentfonäs, Finanzierungsangebote fllr 
Problembereiche. der Diakonie und vieles andere mehr. Außerdem können 
ihre Kunden Schulungen, Informations• und Praxistagungen -
schwerpunktmäßig im östlichen Teil Deutschlands • zu aktuellen und 
wichtigen Themen besuchen, beispielsweise _zu EDV-Einrichtung und 
Softwareanwendungen, Unternehmensführung im Krankenhaus, 
Liegenschafts� - und Grundstücksrecht, Personalrecht, 
EinkommenssteUCrrecht, Zahlungsverkehr, Modemes Management in der 
Diakonie und Durchführung von !3auvorhaben, Ziel dieser Veranstaltun� 
gen ist es, den Mitubeitern aus Kirchi:-und Diakonie durch die Schulung 
Hilfe zur Selbsthilfezugeben, wie es auch dem genossenschaftlichen Prinzip 
entspricht. ·

Diesem Prinzip cnapricht ei?enfalls, daß die Kirchengemeinden und 
diakonischen Einrichtungen als Kunden der Bank fUr Kirche und Diakonie 
nicht über ihre Konditionen verhandeln müssen. Die BKD gibt keine 
Sonder- oder Einstiegskonditionen, um keinen ihrer Kunden ungerecht zu 
behandeln. Sie bietet nachhaltig gute Konditionen an, auf die sich der 
Kundevcrlasscnbnn.DiesistauchihrePffichtalsHausbankdcrEvanglischen 
Kirche der Union und ihrer Gliedkirchen, denn .Hausbank" bedeutet, das 
Optimum zu bieten und ein verläßlicher Partner zu sein, dem der Kunde 
seine gesamten Bankgeschäfte anvertrauen kann. 

Daß das Konzept der Bank für Kirche und Diakonie als kirchliche - und 
sclbsr:vc:rständlich auch als diakonische - Selbsthilfeeinrichtung in Sachen 
Geld erfolgreich ist, beweisen die guten Geschäftsergebnisse der Bank. Diese 
werden jedoch nur durch das große V crtrauen und die U ntcrstürzung ihrer 
Kunden und Mitglieder aus Kirche und Diakonie möglich. Nur wenn das 
Motto "Selbsthilfe dun:h Solidarität" ernstgenommen wird, kann eine im 
Interesse ihrer Kunden arbeitende BKD zur Stärkung von Kirche und , 
Diakonie beitragen. 
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